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Weiterentwicklung berufsbildender Schulen als Partner
in regionalen Berufsbildungsnetzwerken

- Empfehlungen der BLK -

1. Auftrag

Die Kommission hat mit der Verabschiedung des Berichts "Kompetenzzentren in regionalen
Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen" am 18.6.20011 den
Arbeitskreis "Berufliche Aus- und Weiterbildung" mit der Durchführung einer Fachtagung2

beauftragt, in der die Empfehlungen des Berichts auf breiter Basis diskutiert und  die Erfah-
rungen einzelner Länder zur Weiterentwicklung berufsbildender Schulen3 zu Kompetenzzent-
ren vorgestellt wurden. Der Arbeitskreis wurde außerdem gebeten, auf der Basis des Be-
richts und der Ergebnisse der Fachtagung bildungspolitische Umsetzungsvorschläge zu der
Thematik vorzulegen.

2. Bisheriger Sachstand zur Thematik Kompetenzzentrum - Aussagen zur
Weiterentwicklung berufsbildender Schulen

2.1. Zentrale Aussagen des BLK-Berichtes 'Kompetenzzentren in regionalen Berufs-
bildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen' (Heft 92)

Mit dem Bericht zu den Bezügen zwischen beruflicher Erstausbildung und beruflicher Wei-
terbildung (BLK Heft 83) hat die BLK ausführlich dargelegt, dass sich aus veränderten Anfor-
derungen an lebensbegleitendes Lernen auch neue Funktionszuweisungen gegenüber den
unterschiedlichen Partnern in der Berufsbildung ergeben.

Danach wird die bisherige Lernortdualität von Betrieb und Berufsschule inkl. den überbe-
trieblichen Ausbildungsstätten des Handwerks partiell um Angebote von Fachhochschulen,
der Bildungseinrichtungen der Verbände, der Kammern, großer Unternehmen oder von frei-
en Weiterbildungseinrichtungen ergänzt. Die traditionellen Einrichtungen der beruflichen
Erstausbildung werden sich um eine neue Positionierung innerhalb der veränderten Berufs-
bildungslandschaft in der Region bemühen müssen, um Antworten und Lösungen zur Siche-
rung und Bereitstellung eines regional dringend benötigten Fachkräftebedarfs zu finden.

In diese Entwicklung sind die berufsbildenden Schulen als einer der Dualpartner naturgemäß
einbezogen. Mit der Erarbeitung von Curricula für überbetriebliche Ausbildungsstätten, von
Angeboten für Zusatzqualifikationen in der beruflichen Erstausbildung oder von Weiterbil-
dungsbausteinen – auch für Beschäftigte in KMU - haben sie ihre bisherigen Grenzen partiell
längst überschritten. Derartige Weiterentwicklungen der Partner der beruflichen Erstausbil-
dung und der beruflichen Weiterbildung rufen punktuell ordnungspolitische Kritik hervor, ber-
gen aber auch erhebliche Chancen für die regionale Entwicklung, vor allem zur Realisierung
des Ziels ‚Sicherung eines ausreichenden regionalen Fachkräfteangebotes‘ sowie zur Stei-
gerung der Effizienz des Ressourceneinsatzes.

                                                
1 Vgl. BLK: Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung; Heft 92
2 Vgl. BLK: Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung; Heft 99
3 In Nordrhein-Westfalen werden ab 2000/2001 alle berufsbildenden Schulen unter der Bezeichnung

"Berufskolleg" geführt.
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Um diesen neuen Funktionszuweisungen gerecht zu werden, sollte sich berufliche Bildung lt.
Empfehlung der BLK zukünftig in Netzwerken organisieren, ohne dass einer der beteiligten
Institutionen a priori eine federführende Rolle zugeschrieben wird. Entsprechend dem Modell
betrieblicher Competence Center sollen die jeweils vorhandenen Profile und Stärken der ein-
zelnen Partner weiterentwickelt und ausgebaut werden, um sie in das Netzwerk einbringen
zu können. Mit einem derartigen kompetenten regionalen Berufsbildungsnetzwerk  aus un-
terschiedlichen und selbstständig agierenden Partnern soll die – bildungsplanerisch und bil-
dungsökonomisch notwendige – effiziente und effektive optimale Allokation regionaler Bil-
dungsressourcen und –kapazitäten sicher gestellt werden; es sollen Synergiepotenziale ge-
nutzt, zusätzliche, neue (Doppel-)Strukturen, auch auf unterschiedlicher öffentlicher Förde-
rung basierend, dagegen vermieden werden.

In diesem Kontext bündeln die regionalen Berufsbildungsnetzwerke Kompetenzpotenziale.
Mit Hilfe von Berufsbildungsdialogen sollen sie dazu beitragen, den regionalen Fachkräfte-
bedarf, das vorhandene Angebot der unterschiedlichen regionalen Bildungseinrichtungen
sowie Potenziale für den Technologie- und Innovationstransfer zu ermitteln. Diese Koopera-
tion unterschiedlicher Akteure in der Berufs- und Weiterbildung wie Unternehmen, Kammern
mit ihren angeschlossenen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen, freie Bildungseinrichtun-
gen, (Fach)Hochschulen und berufsbildende Schulen ermöglicht eine optimale Sicherung re-
gional erforderlicher qualifizierter Fachkräfte und die Weiterentwicklung eines Standortes
insgesamt.

Berufsbildende Schulen, die ihren Beitrag als Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwer-
ken leisten sollen, bedürfen dann neuer organisatorischer bzw. rechtlicher sowie personeller
Gestaltungsmerkmale und neuer kooperativer Verankerungen in derartigen Netzwerken.
Diese Weiterentwicklung beinhaltet als Spannungsfeld nicht nur die ordnungspolitische Dis-
kussion über das Verhältnis von Weiterbildungsangeboten und schulgesetzlich definierten
Regelaufgaben. Erforderlich werden vielmehr neue Führungsstrukturen, andere rechtlich-
institutionelle Voraussetzungen, eine veränderte Rolle der berufsbildenden Schulen, daraus
resultierend eine entsprechende Personal- und Organisationsentwicklung, eine Neuorgani-
sation von Arbeitszeiten und der Lehrerbildung, die Klärung der staatlichen Steuerung zwi-
schen Schulaufsicht und Einzelschule, letztlich ein Paradigmenwechsel im berufsbildenden
Schulwesen hin zum Bildungsanbieter als Dienstleister für unterschiedliche Kundengruppen.

Die Thesen des BLK-Berichts wurden im Rahmen der BLK-Fachtagung am 3./4. Dezember
2001 in Lübeck auf breiter Basis diskutiert und in drei Foren 'Organisationsentwicklung der
berufsbildenden Schulen', 'Berufsbildungsnetzwerk in der Region' sowie 'Personalentwick-
lung in den Kompetenzzentren' anhand von Praxisbeispielen konkretisiert.

2.2. Ergebnisse der BLK-Fachtagung am 3./4. Dezember 2001 in Lübeck

Die Notwendigkeit der Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu Kompetenzzentren
wurde von der breiten Fachöffentlichkeit auf der Lübecker Tagung grundsätzlich unterstri-
chen. Zugleich ist allerdings deutlich geworden, dass ein Konzept 'Kompetenzzentrum' einer
genaueren und eingrenzenderen Definition bedarf, da die derzeitigen Interpretationen in der
Fachöffentlichkeit weit reichen - von der Autonomie der Schule bis zu einer rechtlich selbst-
ständigen Einheit in privater Trägerschaft.
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So hat die Lübecker Diskussion zur Konkretisierung einzelner Aspekte beitragen können,
zugleich aber neue, vertiefter zu klärende Fragestellungen aufgeworfen, die in die Empfeh-
lungen zur Umsetzung einfließen müssen. Diese Fragestellungen beziehen sich vor allem
auf rechtliche, organisatorische, personelle, ordnungspolitische sowie interne und externe
Steuerungsaspekte.

Die Möglichkeit der Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu Kompetenzzentren wurde
unter rechtlichen Aspekten bejaht, allerdings bedarf eine Veränderung der Rechtsform einer
weiteren Klärung, insbesondere in Bezug auf die staatliche Schule als Regel und der priva-
ten Rechtsform als Ausnahme, abgeleitet aus der verfassungsmäßigen Verankerung des
staatlichen Schulwesens. Unstrittig ist in diesem Kontext, dass die staatliche Gesamtaufsicht
über das Schulwesen auch bei einer stärkeren Übertragung von Ausbildungsaufgaben auf
private Einrichtungen nicht weiter delegierbar ist. Generell erfordert eine Verlagerung von
Kompetenzen auf die Schulen oder weitere Einrichtungen ebenso wie bei einer Erweiterung
des Bildungsauftrages für berufsbildende Schulen neue Normierungen bzw. Änderungen der
jeweiligen Schulgesetze.

Sind weitergehende Rechtsformveränderungen beabsichtigt, dann sind auch bislang ein-
schränkende Rechtsnormen des Dienstrechts weiterzuentwickeln, Konsequenzen aus dem
Beamtenstatus zu ziehen sowie das Mitbestimmungsgesetz zu berücksichtigen.

Unter längerfristiger Perspektive sind berufliche Erstausbildung und Weiterbildung als dritte
Säule des Bildungssystems in ihrem Zusammenhang zu stärken und insoweit rechtlich im
Rahmen des Berufsbildungsgesetzes zu verankern, um den Prozess des lebensbegleiten-
den Lernens besser zu fördern. Dabei sind die Länderschulgesetze entsprechend zu berück-
sichtigen und gegebenenfalls weiterzuentwickeln, z.B. in Form eigenständiger rechtlicher
Normierungen für berufsbildende Schulen mit dem Ziel, ihre Potenziale als lokale Innovati-
onsträger nachhaltig zu stärken und berufliche Erstausbildung (an berufsbildenden Schulen)
sowie berufliche Weiterbildung in einen engeren Zusammenhang in regionalen Bildungszent-
ren zu setzen.

Unter organisatorischen Gesichtspunkten reicht die Einführung betriebswirtschaftlicher In-
strumente allein nicht, um der Komplexität der beruflichen Schulstrukturen gerecht zu wer-
den. Notwendig sind u.a. ein verändertes Rollenverhalten aller Akteure der beruflichen Bil-
dung, eine Klärung des Verhältnisses von Kernaufgaben und Kompetenzerweiterung, neue
Formen der Arbeitszeit sowie die Einbindung nicht grundständig ausgebildeten Lehrperso-
nals.

Die Stärkung des regionalen Innovationswettbewerbs kann auch über eine stärkere Regio-
nalisierung der Berufsbildung erfolgen; diese ermöglicht durchaus ein breit angelegtes regio-
nal differenziertes Bildungsangebot, bedarf aber der Etablierung von Berufsbildungsdialogen
in regionalen Berufsbildungsnetzwerken. Diese müssen relevante pädagogische und öko-
nomische Zielsetzungen verfolgen, die inter- und binneninstitutionell mehrere (auch ressort-
übergreifende) Lenkungsebenen umfassen. In diesem Kontext kann kein eindimensionales,
generell übertragbares Modell angewandt werden, zudem das Funktionieren von Netzwer-
ken unterschiedlichen Faktoren wie Zeit, Konsens, Freiwilligkeit, möglicher Anreize, konkre-
ter Vereinbarungen, eines erfahrbaren Nutzens, Anpassungsfähigkeit unter Berücksichtigung
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der jeweiligen regionalen Besonderheiten, win-win-Situationen für die Beteiligten etc. unter-
liegt. Bezogen auf die berufsbildenden Schulen bedarf es der weiteren Klärung ihrer Teilha-
be und Einbindung in Netzwerke, vor allem unter dem Aspekt möglicher Zielkonflikte zwi-
schen der staatlichen Steuerung der Einzelschule und der jeweiligen interessengeleiteten
Eigensteuerung von Netzwerken. Zu prüfen ist auch, ob und inwieweit berufsbildende Schu-
len für eine mögliche Federführung in einzelnen Netzwerken geeignet sind: möglicherweise
stellt ihre Verfasstheit trotz ihrer Betriebsnähe eine Barriere für eine derartige Moderations-
rolle dar.

Ordnungspolitisch bedarf es einer Klärung des Verhältnisses von Kernaufgaben und Kom-
petenzerweiterung, explizit vor dem Hintergrund ausschließlich staatlicher Finanzierung der
Regelaufgaben. Weiterbildungsangebote durch Schulen sind in Bezug auf Mitbewerber da-
her nicht nur subsidiär zu entwickeln, in ihrer Kalkulation sind Overhead- und Infrastruktur-
vorleistungen so zu berücksichtigen, dass darin begründete mögliche Wettbewerbsvorteile
ausgeschlossen werden.

Derartige Aufgabenerweiterungen haben auch personale Auswirkungen. Der Status der Be-
schäftigten ist weiterzuentwickeln, zumal am Markt operierende Einrichtungen auch Differen-
zierungen in unbefristet und befristet Beschäftigte erfordern, je nach Auftragslage. Im Hin-
blick auf die Personalbeschaffung bedarf es einer passgenauen Personalplanung, aber auch
einer weitergehenderen Personalentwicklung. Investitionen sind notwendig in den Erhalt und
die Weiterentwicklung der bestehenden Qualifikationen der Mitarbeiter, ergänzt vor allem um
neue Qualifikationen wie unternehmerisches Handeln, Lern- und Veränderungsbereitschaft,
Mut zur Übernahme von Risiken etc. Hieraus ergeben sich auch erweiterte Anforderungen
an die Lehrerbildung. Motivierungsfördernd auswirken können sich die Chancen zu erhöhter
institutioneller Eigenständigkeit und zu erweiterten pädagogischen Gestaltungsspielräumen,
dies geht aber einher mit einer geforderten stärkeren Dienstleistungsorientierung. Insbeson-
dere für die Gruppe der Schulleitungen ergeben sich hieraus Konsequenzen für ein neues
Führungsverhalten und ein neues Rollenverständnis, dass sie aus den Kollegien herauslöst
und ihnen eine stärkere Verantwortung zuweist.

Im Hinblick auf die externe Steuerung ergeben sich auch neue Anforderungen an die staatli-
che Schulverwaltung, dies gilt nicht nur für eine mögliche rechtliche Selbstständigkeit. Die
Einbindung von berufsbildenden Schulen in Netzwerke mit unterschiedlichen Partnern führt
auch zu einer veränderten Blickperspektive und notwendigen Rollenklärung durch die Schul-
verwaltung. Insgesamt sind hier neue Steuerungsverfahren und Absprachen zwischen zent-
raler und dezentraler Ebene erforderlich. In diesem Kontext gewinnen Wirksamkeitsanalysen
pädagogischen Handelns, Berufsbildungsmonitoring und Evaluation zunehmende Bedeu-
tung.

Bezogen auf die einzelne Schule sind Selbststeuerungsmechanismen im Rahmen einer
weitgehenden finanziellen und personellen Selbstständigkeit, Budgetierung etc. zu entwi-
ckeln. Klärungsbedürftig ist hier, welche Gremien mit welcher Verantwortung/Kompetenz
auszustatten sind, welcher rechtlichen Regelungen es bedarf etc.
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3. Leitbilder für die Weiterentwicklung berufsbildender Schulen
3.1. Rolle und Beitrag berufsbildender Schulen als Partner in regionalen Berufsbil-

dungsnetzwerken

Der im Kapitel 2 aufgeführte Sachstand hat noch einmal die Notwendigkeit belegt, dass für
die berufsbildenden Schulen ein durchgreifender Reformbedarf besteht und sie sich dyna-
misch und prozessorientiert weiterentwickeln müssen. Die bisherige Diskussion über die
Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu Kompetenzzentren hat allerdings auch
gezeigt, dass mit dem Begriff Kompetenzzentrum je nach Zuständigkeit und Interessengrup-
pe sehr unterschiedliche Erwartungen und Zielsetzungen assoziiert werden.

Der Begriff Kompetenzzentrum wird von vielfältigen Einrichtungen zur Kennzeichnung des
Dienstleistungsprofils verwendet. So haben sich z. B. Bildungseinrichtungen der Wirtschaft
und der Kammern dieser Begrifflichkeit genauso bedient wie Unternehmungen und politische
Parteien. Mit dem Begriff Kompetenzzentrum wird die Befähigung auf einem bestimmten
Gebiet (Bildung, Umwelt, Politik) signalisiert, er stellt weder eine Zertifizierung noch ein Gü-
tesiegel dar.

Ein Blick ins Internet bestärkt, dass der Begriff Kompetenzzentrum als inhaltliche Beschrei-
bung einer bestimmten Dienstleistung und auch als Marketingelement fungiert. Mit Hilfe einer
Internet-Suchmaschine findet man bis zu 2.500 Treffer betrieblicher Kompetenzzentren.
Darunter Beispiele wie Kompetenzzentrum Holz, KMU-Kompetenzzentrum (Treuhand-
Kammer), Kompetenzzentrum für Biomaterialien, Kompetenzzentrum Lebensmitteltechnolo-
gie, Kompetenzzentrum Netzwerkmanagement etc.

Um hier begriffliche Klarheit herzustellen und die gezeigten unterschiedlichen Interessenla-
gen zu bündeln, hat sich der Arbeitskreis "Berufliche Aus- und Weiterbildung" in der BLK
darauf verständigt, den umstrittenen Begriff "Kompetenzzentrum" als Zielbegriff für ein inno-
vatives System der berufsbildenden Schulen durch eine mehr inhaltliche Formulierung zu er-
setzen. Die Zukunftsfähigkeit der berufsbildenden Schulen liegt in der Weiterentwicklung zu
einer eigenständig agierenden lernenden Organisation. Dieser dynamisch angelegte Ent-
wicklungsprozess könnte die berufsbildenden Schulen aus der traditionell verfassten Schul-
struktur (als Lehranstalt) hinaus zu einem kundenorientierten berufspädagogischen Bil-
dungsdienstleister führen. Diese neue Form berufspädagogischer Bildungseinrichtung wer-
den die Länder unterschiedlich benennen: Regionales Berufsbildungszentrum, Kompetenz-
zentrum oder Berufskolleg.

Dabei bleibt das Verfassungsgebot, ”das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des
Staates”, bei allen Überlegungen zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen erhal-
ten. Staatliche Rahmenvorgaben als zentrale Steuerungsaufgaben sollen auf notwendige
gesetzlich verankerte Regelungen beschränkt werden. Selbst eine optionale Verselbststän-
digung4 der berufsbildenden Schulen in Form rechtsfähiger öffentlicher Anstalten hat nicht
zwangsläufig zur Folge, dass der staatliche Bildungsauftrag nicht mehr wahrgenommen

                                                
4 vgl. Konzeptstudie. Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen zu regionalen Berufsbildungs-

zentren. Hrsg.: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schles-
wig-Holstein. 2001 (http://www.lernnetz-sh.de/rbz/ )
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werden kann. "Es ist Sache des Gesetzgebers, den Einfluss der staatlichen Schulaufsicht
durch entsprechende Regelungen zu sichern."5

Im folgenden sollen in Form von Leitbildern einzelne Schwerpunkte und Zielsetzungen der
Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen beschrieben werden, damit sie als kompe-
tente Partner ihre Rolle und ihren Beitrag in regionalen Berufsbildungsnetzwerken besser als
gegenwärtig erfüllen können.

3.2. Individuelles, selbstorganisiertes und lebenslanges Lernen

Das Leitbild für eine zukunftsfähige berufliche Aus- und Weiterbildung ist eine Facharbeiter-
/Angestelltenpersönlichkeit, die in der Lage ist, sich an den - sich kontinuierlich wandelnden -
betrieblichen Geschäfts- und Innovationsprozessen aktiv und mitgestaltend zu beteiligen - in
sozialer, ökonomischer und ökologischer Verantwortung. 6

Berufsbildende Schulen sind auf das lebenslange Lernen verpflichtet. Lebenslanges Lernen
umfasst die beschäftigungsorientierten Handlungskompetenzen wie auch den Ausbau der
Individualkompetenzen und deren ständige Aktualisierung. Je nach den individuellen Lern-
ausgangslagen ihrer Schülerinnen und Schüler und Auszubildenden müssen die Lehrkräfte
neben der Fachkompetenz  und der Erziehung zur Eigen- und Mitverantwortung auch Kom-
petenzen fördern, die ein eigenständiges, selbstorganisiertes Lernen und gestaltungsorien-
tiertes Handeln ermöglichen. Um diese Kompetenzen nachhaltig zu verstetigen, müssen
Lernende und Lehrende immer wieder Lernvorgänge reflektieren, wozu auch gehört, dass
Lehrende fähig sein müssen, individuelle Lernstrategien der Schülerinnen und Schüler zu di-
agnostizieren, damit sie entsprechend gefördert werden können.

Das lebensbegleitende Lernen erstreckt sich auf alle Bereiche des organisierten und nicht-
organisierten (Erfahrungs-) Lernens. Individuelle und selbstorganisierte Qualifizierungswege
sind daher sowohl in der Weiterbildung als auch mit den Bildungsangeboten der berufsbil-
denden Schulen zu verzahnen. Dies gilt um so mehr, wenn Erwachsene durch Weiter- und
Fortbildungsmaßnahmen auch höhere Schulabschlüsse anstreben, die nur von den berufs-
bildenden Schulen vergeben werden können.

3.3. Eigenverantwortung und Eigenständigkeit

Schulleitungen und Lehrerteams müssen sich eigenverantwortlich in regionale Berufsbil-
dungsnetzwerke einbringen können. Dies beinhaltet auch die Notwendigkeit, die eigenver-
antwortlichen Gestaltungsspielräume für diese Aufgabe in finanzieller, personeller, organi-
satorischer und inhaltlicher Hinsicht weiter auszubauen und zentrale bürokratische  Steue-
rungsmechanismen zurückzunehmen.

Eigenverantwortung und Eigenständigkeit auf die berufsbildenden Schulen übertragen heißt
die Schulen in die Lage zu versetzen, dass sie im Rahmen der Vorgaben das verbindliche
                                                
5 Avenarius: Förderung der Eigenständigkeit Beruflicher Schulen zwischen Verfassungsgebot und

den Anforderungen beruflicher Aus- und Weiterbildung. In: Kompetenzzentren in regionalen Be-
rufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen. BLK-Fachtagung am 3./4.
Dezember 2001 in Lübeck. BLK-Heft 99. 2002. Seite 58.

6 Vgl. Rahmenvereinbarung über die Berufsschule. Beschluss der KMK vom 14./15.3.1991.
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Entscheidungsrecht in personeller, organisatorischer und finanzieller Hinsicht erhalten.
Schulleitungen sollten die Möglichkeiten bekommen, im Auftrag des Landes und der Schul-
träger im Rahmen der ihnen zur Verfügung stehenden Mittel eigenverantwortlich zu handeln
und Rechtsgeschäfte rechtsverbindlich abzuschließen.

Berufsbildende Schulen sind als eigenständige staatliche Bildungseinrichtungen in diesem
Sinne gleichwertige regionale Bildungspartner und mit souveräner Entscheidungs- und
Handlungskompetenz ausgestattete Dienstleister für Bildungsprozesse in der allgemeinen
und vorberuflichen Bildung sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.

3.4. Qualitätsmanagement und Beratungskompetenz

Da der Staat sich gemäß Verfassungsgebot nicht der Aufsichtspflicht über das Schulwesen
entziehen darf, müssen eigenverantwortlich agierende berufsbildende Schulen über die Er-
füllung ihres Bildungsauftrages Rechenschaft ablegen. Wachsende Gestaltungsfreiheit kor-
respondiert mit zunehmender Verantwortung und somit auch mit öffentlicher Rechen-
schaftslegung, begründete Auskunft darüber zu geben, ob der Mitteleinsatz pädagogisch
sinnvoll und ökonomisch vertretbar ist.

Schulprogramme mit schulinternen Zielvereinbarungen und die Einrichtung eines internen E-
valuations- oder eines Qualitätsmanagementsystems für die Umsetzung der schulischen
Ziele sind unabdingbar. Die Fachsprache der betrieblichen Qualitätsmanagementsysteme ist
den berufsbildenden Schulen zwar nicht fremd7, erfordert aber dennoch ein hohes Maß an
Abstimmung über ein gemeinsames Verständnis bei der Übertragung auf das Dienstleis-
tungskonzept.

Die Ergebnisse der bisherigen Modellversuche zeigen, dass die Anwendung eines Quali-
tätsmanagements den Blick und das Verständnis für die Wirkungszusammenhänge einer
Schule in ihrer Gesamtheit erweitern. Es reicht nicht mehr aus, wenn Schulleitungen und
Lehrkräfte von sich behaupten, sie machen "gute Schule". Das Zertifikat, eine gute Schule
zu sein, ist heute vielfach mit einer externen Evaluation (unter Einbeziehung einer Abfrage
der Zufriedenheit unterschiedlicher Kunden) und durch Daten vergleichbarer Einrichtungen
plausibel nachzuweisen. Das Qualitätsmanagement muss allerdings von allen in den berufs-
bildenden Schulen handelnden Personen "gelebt" werden, denn die Qualität des Bildungs-
produktes "korreliert mit der Qualität des Unterrichts und steht somit in direktem Zusammen-
hang zur Professionalität der Lehrpersonen."8

                                                
7 Vgl. auch: Qualitätsmanagement und Berufliche Bildung. Ein BLK-Modellversuch (1995 – 1998). -

http://www.ipts.de/qmb/  und Qualitätsentwicklung in der Berufsschule. Ein Modellversuchsver-
bund der Länder Bayern (federführend) Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein im Rahmen des
BLK-Programms "Neue Lernkonzepte" - http://www.isb.bayern.de/bes/modell/quabs/

8 vgl. Forum III – Personalentwicklung in den Kompetenzzentren. In: Kompetenzzentrum in regiona-
len Berufsbildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen – BLK-Fachtagung am
3./4. Dezember 2001 in Lübeck. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung
Heft 99, 2001, Rudolf Siegrist: Seite 155ff.
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3.5. Lernortkooperation und Netzwerkarbeit

Wettbewerb zwingt viele Betriebe zur Spezialisierung und zu einem Höchstmaß an Flexibili-
tät. Dies erfordert von allen Beschäftigten Innovations- und Gestaltungsfähigkeit, sich schnell
auf neue fachliche Anforderungen  und auf Kooperation mit anderen einzustellen.

Die Berufsausbildung und die darauf aufbauende erforderliche Erweiterung einer umfassen-
den beruflichen Handlungskompetenz durch Fort- und Weiterbildung erfordert eine gute Zu-
sammenarbeit aller in einer Region verantwortlich in der beruflichen Bildung tätigen Perso-
nen und Einrichtungen.9 Das gilt sowohl für die berufsqualifizierenden Berufsfachschulen als
auch für die Bildungsgänge der Auszubildenden in der Berufsschule.

Die Verfolgung dieser Zielsetzung und daraus folgender ergänzender Aktivitäten hat u. a. die
Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im "Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-
werbsfähigkeit" 2001 noch einmal mit der "Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen zur
Verbesserung der Lernortkooperation in den Regionen, Entwicklung der überbetrieblichen
Ausbildungsstätten der Wirtschaft, der berufsbildenden Schulen sowie von anderen Bil-
dungseinrichtungen zu regionalen Kompetenzzentren und Intensivierung des regionalen Be-
rufsdialogs" bekräftigt. 10

Die Kooperation (regionaler Berufsbildungsdialog) unterschiedlicher Akteure in der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung – Unternehmen, Kammern, freie Bildungsträger, Arbeitsver-
waltung, Hochschulen und nicht zuletzt der berufsbildenden Schulen – trägt erheblich besser
zur Sicherung eines qualifizierten Fachkräftebedarfs in einer Region bei. In diesem Kontext
sind auch berufsbildende Schulen Dienstleister, die ihr Wissen und Können verstärkt für die
Region zur Verfügung stellen. Gemeinsam mit den regionalen Bildungspartnern sollen in der
Aus- und Weiterbildung die Bildungsressourcen optimal ausgeschöpft, um somit dem Wan-
del in den Anforderungen des Beschäftigungssystems gerecht zu werden.

Berufliche Bildung organisiert sich in Netzwerken. Eine federführende oder koordinierende
Rolle wird keiner der im Berufsbildungsnetzwerk beteiligten Institutionen a priori zuerteilt,
vielmehr geht es bei der Netzwerkgestaltung darum, vor dem Hintergrund einer ständigen,
sorgfältigen Beobachtung und Untersuchung der Entwicklung beruflicher Bildung vor Ort
(Berufsbildungsmonitoring) die jeweiligen vorhandenen Profile und Stärken der verschiede-
nen Bildungseinrichtungen weiterzuentwickeln, und sie in das Netzwerk einzubringen. Ein
regionales Berufsbildungsnetzwerk sollte daher eigenständig Art und Weise der Federfüh-
rung festlegen. Hier sind berufsbildende Schulen beim Aufbau und Ausbau vorhandener re-
gionaler  Berufsbildungsnetzwerke einzubinden, um regionale Bildungsressourcen effizient
und effektiv zu nutzen sowie den Einsatz öffentlicher Mittel zu optimieren und Synergien
auszuschöpfen. Dabei sollten sich ggf. entwickelnde staatliche Aktivitäten in der Weiterbil-
dung mittels berufsbildender Schulen angesichts des funktionierenden Weiterbildungsmark-

                                                
9 Vgl. dazu auch Ziffer M3 im Materialanhang "Lernortkooperation und ausgewählte Beispiele aus

den Ländern". In: Kompetenzzentrum in regionalen Berufsbildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag
der beruflichen Schulen – Bericht der BLK. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungs-
förderung Heft 92, 2001, Seite 6ff.

10 Arbeitsgruppe "Aus- und Weiterbildung" im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähig-
keit. Bisherige Umsetzung der Vereinbarungen der AG "Aus- und Weiterbildung" 1999-2000 sowie
Schwerpunkte weiterer Aktivitäten 2001 –2002. Beschluss vom 5. Februar 2001.
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tes mit hoher Trägerdichte und großer Angebotsvielfalt auch in Zukunft am Subsidiaritäts-
prinzip orientieren."11

Die Verzahnung beruflicher Aus- und Weiterbildung im Berufsbildungsnetzwerk ermöglicht
den Lehrkräften berufsbildender Schulen reale und aktuelle Arbeitsprozesse im Unterricht
aufzugreifen und diese unter fachwissenschaftlichen Gesichtspunkten zu verallgemeinern,
Erfahrungen zu strukturieren und zu systematisieren. Bereits in der Vergangenheit haben
berufsbildende Schulen oftmals bewiesen, dass sie als innovative Vorreiter die Einführung
neuer Techniken (CNC, SPS), insbesondere in kleineren Betrieben, durch gezielte Qualifika-
tionsentwicklung unterstützen können. Vielfach werden sie jedoch in ihrer potenziellen Funk-
tion als Innovationsträger in der regionalen Wirtschaftsstrukturentwicklung noch unterbe-
wertet.12

3.6. Staatlicher Bildungsauftrag

Berufsbildende Schulen als staatliche Bildungseinrichtungen organisieren ein sehr vielfälti-
ges und durchlässiges Bildungsangebot. Die Bildungsangebote umfassen neben der Berufs-
schule die Förderung der Persönlichkeit junger Erwachsener ohne Schulabschluss aus Son-
der- und Hauptschulen mit dem Ziel des Erwerbs eines nachträglichen (Haupt)-
Schulabschlusses, die Vermittlung einer beruflichen Grundbildung mit der Möglichkeit höhere
Schulabschlüsse zu erwerben,  eine vollzeitschulische Berufsausbildung nach landes- oder
bundesrechtlichen Regelungen, die Vermittlung der allgemeinen bzw. der fachgebundenen
Hochschulreife sowie die Fachhochschulreife bis hin zur Qualifizierung von Erwachsenen für
die mittlere Managementebene in der Wirtschaft (Fachschulwesen).

Mit Ausnahme einjähriger berufsvorbereitender Maßnahmen und des Berufsgrundbildungs-
jahres finden in allen anderen Bildungsgängen der Berufsschule (externe Berufsabschluss-
prüfung), der Berufsfachschule, der Fachschule, der Fachoberschule, der Berufsoberschule,
des Fachgymnasiums/ beruflichen Gymnasiums standardisierte Abschlussprüfungen statt.

In den kommenden Jahren wird es weiterhin darum gehen, ein ausreichendes Ausbildungs-
angebot für die steigende Zahl von Absolventen der allgemeinbildenden und beruflichen
Vollzeit-Schulen bereitzustellen. Neben dieser meist als quantitativ bezeichneten Herausfor-
derung gilt es jedoch auch, angesichts eines sich verändernden Verhältnisses von Aus- und
Weiterbildung Weichen für eine strukturelle Weiterentwicklung13 der beruflichen Bildung zu
stellen.

In einem gemeinsam zu verantwortenden Bildungsauftrag der Wirtschaft und der berufsbil-
denden Schulen ist in der dualen Berufsausbildung außerdem zu prüfen, wie die Förderung
                                                
11 Diese Überlegungen entsprechen der Position "Kuratorium der deutschen Wirtschaft" für die Be-

rufsbildung. Zitiert aus dem Schreiben an den Generalsekretär der BLK vom 4. 01. 2002, das auch
an die Kultusministerinnen und Kultusminister sowie an die Schulsenatorinnen und Schulsenatoren
der Länder gegangen ist.

12 Vgl. Forum II - in der Region. In: Kompetenzzentrum in regionalen Berufsbildungsnetzwerken -
Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen – BLK-Fachtagung am 3./4. Dezember 2001 in Lübeck.
Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung Heft 99, 2001, Seite 94ff.

13 Vgl. Bündnis für Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbsfähigkeit. Ergebnisse der Arbeitsgruppe "Aus-
und Weiterbildung": "Strukturelle Weiterentwicklung der dualen Berufsausbildung", Beschluss vom
22. Oktober 1999.
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des lebenslangen Lernens im Rahmen diverser Kooperationsbeziehungen zweckmäßig und
berufspädagogisch effizient ermöglicht werden kann. Unbestritten scheint zu sein, dass Le-
benslanges Lernen eine bessere Verzahnung der Bildungsbereiche und Bildungswege er-
fordert und den Ausbau neuer Konzepte der Weiterbildung voraussetzt.14

Letztlich dürfen leistungsschwächere Jugendliche auch in ihrer Beschäftigungsbiographie
keine Nachteile (Sackgassen) erleiden. Im Konzept des lebenslangen Lernens sind auf Ba-
sis des staatlichen Bildungsauftrags und des Sozialstaatsgebots daher auch weiterhin Res-
sourcen der berufsbildenden Schulen zu nutzen, um bei persönlichen Weiterentwicklungen
Perspektiven für eine Berufsausbildung oder die Vermittlung arbeitsmarktrelevanter Qualifi-
kationen für eine Beschäftigung in der Region zu eröffnen.

4. Empfehlungen zur Weiterentwicklung der berufsbildenden Schulen als
kompetente Partner in regionalen Netzwerken

4.1. Strukturelle Entwicklungen

Die Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu einem Dienstleistungsunternehmen für
berufliche Aus- und Weiterbildung erfordert u. a. organisatorische und damit auch rechtliche
Veränderungen, die über die bislang geführte Diskussion weit hinausgehen.

4.1.1 Ordnungspolitische Aspekte

Die Neujustierung des Verhältnisses von beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiter-
bildung geht mit einer grundlegenden Veränderung des Rollenverhaltens aller Akteure in der
beruflichen Bildung einher, insofern kann die Organisation beruflicher Bildung in ihrem Zu-
sammenhang von beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung auch die Öffnung
der berufsbildenden Schulen für Weiterbildung und insoweit die Realisierung des lebenslan-
gen Lernens beinhalten. Diese notwendige Öffnung erfolgt - entsprechend dem Netzwerkge-
danken - in Kooperation mit weiteren Partnern. Mögliche Kompetenz- bzw. Aufgabenerweite-
rungen berufsbildender Schulen im Verhältnis zu weiteren regional ansässigen Partnern wie
Unternehmen, Kammern und deren angeschlossenen Bildungseinrichtungen, freien Bil-
dungsträgern etc. müssen daher im Konsens geklärt werden. Dieser unterliegt prioritär dem
Ziel eines optimierten und effizienten Ressourceneinsatzes aller Akteure.

Zur Versachlichung unnötiger Diskussionen sind schon im Vorfeld mögliche Befürchtungen
auszuräumen, die beruflichen Schulen könnten ihnen zufließende staatliche Ressourcen für
Kompetenzerweiterungen über ihre Kernaufgaben hinaus einsetzen. Derartige wettbewerbs-
verzerrende Elemente sind durch die in den Schul- und Haushaltsgesetzen vorhandenen
Regelungen zum Bildungsauftrag der beruflichen Schulen weitgehend ausgeschlossen, vor
allem die Haushaltsregelungen geben für zusätzlich erbrachte Leistungen eine Einnahmeer-
zielung auf Vollkostenbasis (unter Einrechnung von Overhead- und Infrastrukturvorleistun-
gen) vor. Diese können nur über die Einwerbung von zusätzlichen Drittmitteln erbracht wer-
den.

                                                
14 Vgl. Empfehlungen des Forums Bildung, 2001, Seite 15.
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Empfehlung
Bereits vorhandene gut funktionierende Modelle einer Verzahnung von Aus- und
Weiterbildung unter Kooperation unterschiedlicher Akteure, so auch der berufsbilden-
den Schulen, sollen aufbereitet und stärker der Öffentlichkeit vermittelt werden, ins-
besondere wenn sie Effizienzgewinne herausstellen und Befürchtungen einer mögli-
chen Wettbewerbsverzerrung nachhaltig ausräumen können.

Darüber hinaus gehende mögliche bürokratische oder ordnungspolitische Hindernis-
se müssen dahingehend überprüft werden, inwieweit sie zur notwendigen Verzah-
nung beruflicher Aus- und Weiterbildung, zu einer ressourcenschonenden, effizienten
Kooperation und zur Weiterentwicklung möglicher neuer Gestaltungsspielräume ü-
berwunden werden können. Entsprechend dem Netzwerkgedanken sollen Angebots-
erweiterungen konsensual unter den jeweiligen Akteuren abgestimmt werden.

4.1.2 Organisation der Schulen

Der weitere Ausbau der Eigenverantwortung berufsbildender Schulen kann auch die teilwei-
se Übertragung von Budget- und Personalverantwortung nach sich ziehen. Diese erweiterte
Budgetverantwortung folgt zwingend bei einer sich aus der Öffnung der Schulen optional er-
gebenden Akquisition von Drittmitteln. Damit verbunden ist die Einführung schulbezogener
betriebswirtschaftlicher Strukturen und von Steuerungsinstrumentarien sowie die Entwick-
lung geeigneter rechtlicher und ggf. gesetzlicher Regelungen, die eine effiziente, effektive
und eigenverantwortliche Bewirtschaftung erlauben und mögliche Restriktionen der jeweili-
gen Verfahrensvorschriften der Landeshaushaltsordnungen überwinden.

Empfehlung
Im Zuge eines möglichen Ausbaus der Eigenverantwortung ist optional eine Überfüh-
rung des sächlichen Inventars aus der Trägerschaft des Schulträgers in die Eigen-
verantwortung der Schulen zu prüfen. Dies kann Grundstücke, Gebäude, Ausstattun-
gen und Betriebsmittel sowie deren Finanzierung betreffen. Mit einer Übertragung
sind Umfang und Form der Verwaltung der jeweiligen Einheiten sowie notwendige
Vorleistungen, erkennbare Effekte und mögliche Synergien zu beschreiben.

Mit einem weiteren Ausbau der Eigenverantwortung müssen auch Möglichkeiten zur
teilweisen Übertragung der Finanzhoheit an Schulen, inkl. der Möglichkeit, selbst-
ständig Verträge abzuschließen, geprüft werden. Hierzu sollten bereits existierende
Modelle, vor allem die Erfahrungen freier Bildungsträger, herangezogen werden. In
diesem Kontext sollten auch der Umfang einer angemessenen Kapitalausstattung
sowie die Möglichkeiten der Bildung von Rücklagen geprüft werden.

Im Zuge eines weiteren Ausbaus der Eigenverantwortung sollen auch geeignete Auf-
sichtsgremien (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat) sowie Entscheidungsstrukturen geprüft
und entwickelt werden.

Da berufsbildende Schulen oft nur unzureichend auf die mit einer teilweisen Übertra-
gung der Eigenverantwortung verbundenen neuen Anforderungen und Aufgaben-
stellungen vorbereitet bzw. ausgestattet sind, wird die Prüfung des Einsatzes von
verwaltungstechnischen und kaufmännischen 'Back Offices' empfohlen.
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Zur internen Steuerung müssen geeignete betriebswirtschaftliche Steuerungs- und
Controllinginstrumente entwickelt werden, die den Bedarfen der weiterentwickelten
berufsbildenden  Schulen angepasst sind.

4.1.3 Stützungsstrukturen zur internen Weiterentwicklung berufsbildender Schulen

Reorganisationsprozesse, wie sie für eine Weiterentwicklung beruflicher Schulen vorgese-
hen sind, rufen oft bei den Beschäftigten Widerstände hervor, die sich gegen Veränderungen
aufbauen. Mit ihnen umzugehen stellt eine der Herausforderungen für die Schulentwickler in
den berufsbildenden Schulen dar, die den Veränderungsprozess aktiv forcieren. Die Weiter-
entwicklung soll nachhaltig wirken, wobei die für den Umbau zur Verfügung stehenden Res-
sourcen jedoch beschränkt sind und die Schulen sich zugleich während des laufenden Be-
triebs verändern sollen. Deshalb dürfen keine - auch nur temporären - Qualitätsminderungen
der Unterrichtsangebote in Kauf genommen werden. Veränderungsverfahren und -prozesse
sind daher so zu konzipieren und zu induzieren, dass sie die zweifellos vorhandene hohe In-
novationsbereitschaft der Kollegien konstruktiv einbindet und - falls erforderlich - durch Be-
reitstellung entsprechender Ressourcen externen Sachverstand einbeziehen können.

Eigenständige berufsbildende Schulen erwerben Entscheidungsräume, deren Nutzung erst
durch die Veränderung individuellen und kollektiven Verhaltens möglich wird. Die Gestaltung
dieser Veränderungsprozesse hat wesentlichen Einfluss auf deren Erfolg. Die Verände-
rungsprozesse bedürfen daher einer professionellen Begleitung. Diese kann in Form einer
institutionellen professionellen Schulberatung und -entwicklung oder über die Nutzung auf
dem freien Markt vorhandenen externen Sachverstandes gesichert werden, der die Schulen
in ihrer Arbeit nachhaltig berät und unterstützt.

Empfehlung
Entsprechende Stützungsstrukturen zur Schulberatung und -entwicklung müssen
eingerichtet bzw. den berufsbildenden Schulen Ressourcen zur Einbindung externen
Sachverstandes zugewiesen werden.

4.1.4 Externe Steuerung

Die Schulaufsicht liegt gemäß der Verfassung beim Staat, eine Delegation einzelner Aufga-
ben bis zur Übertragung umfangreicher Kompetenzen auf die Schulen oder auch andere
Träger belässt diese Verfassungsnorm unangetastet. Eine Weiterentwicklung und Öffnung
berufsbildender Schulen zu Partnern in Berufsbildungsnetzwerken erfordert daher aus über-
geordneter staatlicher Steuerungsperspektive eine Neujustierung des Verhältnisses von Ein-
zelschule und staatlicher Schulaufsicht. Diese muss zur Erfüllung des Bildungsauftrages
Rahmenvorgaben formulieren sowie zur übergreifenden Steuerung Monitoring- und Control-
linginstrumente entwickeln und implementieren, die eine Erfüllung der übergreifenden staatli-
chen Bildungsziele bzw. Rahmenvorgaben über die Definition von Zielen für die Einzelschule
und Vereinbarungen mit der Aufsichtsbehörde ermöglichen. Zu berücksichtigen ist dabei,
dass die Einbindung berufsbildender Schulen in ein regionales Bildungsnetzwerk mit einer
Vielzahl unterschiedlicher Partner von der übergeordneten Schulaufsicht eine Neudefinition
ihrer eigenen Interventionsmöglichkeiten verlangt.



- 14 -

Dies gilt auch für die schulübergreifende Personalversorgung. Hier besteht angesichts der
Anstellung eines Großteils der Beschäftigten bei übergeordneten Schulbehörden bzw. bei
den Ländern ein nicht zu unterschätzender Widerspruch zwischen Einzelschul- und überge-
ordneten Interessen. Eine bedarfsgerechte Personalversorgung erfordert daher schulüber-
greifende Steuerungs- und Kontingentierungsverfahren, die sowohl den übergeordneten als
auch den Interessen der Einzelschule gerecht werden.

Empfehlung
Auf den unterschiedlichen zuständigen Ebenen muss eine Neudefinition der Rolle
von Schulaufsicht gegenüber selbstständigen Einheiten vorgenommen werden. In
diesem Kontext sollen schuladäquate Bildungscontrolling- und Steuerungsinstru-
mente wie Evaluation, Monitoring sowie Bildungserfolg darstellende Wirksamkeits-
analysen entwickelt werden.

Parallel sollte den berufsbildenden Schulen in diesem Zusammenhang eine einge-
schränkte eigenverantwortliche Personalhoheit übertragen werden, die auch die Inte-
ressen einer schulübergreifenden Personalplanung angemessen berücksichtigt.

4.1.5 Rechtliche Aspekte

Zu klären sind weiterhin die gesetzlichen Voraussetzungen und mögliche Barrieren. Unter
diese Prüfung fallen die Normierungen und Bestimmungen u.a. des Grundgesetzes, des Be-
rufsbildungsgesetzes, der jeweiligen Schulgesetze, des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
der Kammerbefugnisse, der jeweiligen Verwaltungsvorschriften zu den Landeshaushaltsord-
nungen, Bestimmungen des Gesellschaftsrechts etc. Heranzuziehen sind auch mögliche
Vorbilder für Umwandlungen von Staatsbetrieben in andere Gesellschaftsformen wie Bahn
oder Post sowie öffentliche Rechtsformen.

Empfehlung
Geprüft werden sollen die Möglichkeiten einer Überführung öffentlicher berufsbilden-
der Schulen in eine eigenständige öffentlich-rechtliche Trägerschaft, z.B. einer
rechtsfähigen Anstalt öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlicher Stiftungen oder von
Regiebetrieben. Diese Prüfung sollte in einem weitergehenden Schritt auch die Über-
tragung von Aufgaben des staatlichen Schulwesens auf andere Träger und die erfor-
derliche Novellierung der Schulgesetze bzw. Schulverfassungsgesetze umfassen, um
gegebenenfalls auch andere (privatrechtliche) Rechtsformen zu ermöglichen, ohne
den staatlichen Bildungsauftrag zu verletzen. Auch könnte für die notwendige Verän-
derung der Schulgesetze für die berufliche Bildung bzw. die beruflichen Schulen ge-
prüft werden, inwieweit das Hochschulrahmengesetz als Vorbild geeignet ist, insbe-
sondere im Hinblick auf die Rolle der Schulaufsicht.

4.2. Personalentwicklung an berufsbildenden Schulen
4.2.1 Anforderungen an die Professionalität von Lehrkräften

Berufsbildende Schulen als Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwerken brauchen, um
ihre Rolle offensiv wahrnehmen zu können, Lehrkräfte mit einem erweiterten Selbstver-
ständnis. Hat sich das frühere Bild des Berufspädagogen, der "nur" Unterricht hält, bereits im
Zuge der Schlüsselqualifikationsdebatte um den Kompetenzbereich "Moderation, Coaching,
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Lernbegleitung" angereichert, so steht mit dem Konzept des regionalen Bildungsnetzwerks
ein weiterer Schritt bevor: Lehrkräfte müssen sich Evaluationsprozessen und "Kundenwün-
schen" öffnen, sie repräsentieren stärker noch als in der Vergangenheit ihre Institution nach
außen und sind in die schulspezifischen betriebswirtschaftlichen Prozesse involviert. Von
besonderer Relevanz ist außerdem, dass die inneren Führungsstrukturen berufsbildender
Schulen anderen Konzepten folgen als in der Vergangenheit: Die Betonung der stärkeren ei-
genständigen Wahrnehmung von Verantwortung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfordert - im Rahmen kooperativer und teamorientierter Führungskonzepte - andere Ver-
haltensmuster: das Bild der auf sich bezogenen Lehrkraft hat mehr und mehr ausgedient.

Im administrativen Bereich wird die Entwicklung hin zu Schulen in hoher Eigenverantwortung
eine weitergehende Neupositionierung erforderlich machen. Die heutigen Schulleiter und
Schulleiterinnen sind vorrangig aus dem pädagogischen Personalbestand gewonnen und in
ihrer Managementkompetenz zumeist Autodidakten. Wenn den Schulen künftig eine weiter-
gehende betriebs- und personalwirtschaftliche Verantwortung zuwächst, muss sichergestellt
werden, dass diese Verantwortungen sachlich und rechtlich professionell wahrgenommen
werden können. Dies kann in unterschiedlichen Organisationskonzepten geleistet werden:
Im Sinne eines "back-office" kann durch zentrale Behörden ein entsprechendes Unterstüt-
zungssystem für die Schulen aufgebaut werden, es kann entsprechendes Personal ("Ver-
waltungsleiter") vor Ort platziert werden, oder es kann eine Mischform günstiger sein; die Art
und Weise dieser Regelungen hängt ab von Ausmaß und Umfang der dezentralen Entschei-
dungsbefugnisse und muss diesen unter Effizienzaspekten angepasst werden.

4.2.2 Lehrerbildung

Um diesen Anforderungen nach professionellen Maßstäben gewachsen zu sein, bedarf es
künftig mehr denn je einer die gesamte Berufsbiographie umfassenden Sicht der Professio-
nalität von Lehrkräften sowie einer engen Verknüpfung von Weiterbildung und Karriereoptio-
nen. Die Verbindung von Qualifizierung und beruflichem Weiterkommen stellt nicht nur in der
Wirtschaft ein wirksames Anreizsystem zu beiderseitigem Nutzen dar; im Schulbereich wird
hiervon bislang nur in eingeschränktem Umfang Gebrauch gemacht. Für berufsbildende
Schulen in regionalen Berufsbildungsnetzwerken ist ein solches systematisches Konzept der
Personalentwicklung unerlässlich.

Unter der Prämisse der weiteren Anreicherung der Kompetenz von Lehrkräften muss die
Lehrerausbildung Themen aus den Bereichen Führung, Schulmanagement, Schule als
Dienstleister und Nutzung pädagogischer Freiräume aufgreifen und damit zur Bildung eines
Selbstverständnisses der heranwachsenden Lehrergeneration beitragen, das diesen weiter-
gehenden Horizont umfasst und sich nicht auf das fachlich-pädagogische Kernprofil be-
schränkt. Im heutigen Verständnis ist Schule mehr als "Unterricht organisieren". Dies gilt be-
reits für die erste Phase, ist aber als Schwerpunkt für die zweite Phase vorzusehen und
durch die berufsbegleitende Weiterqualifizierung zu ergänzen.
Die Ausbildung der Lehrkräfte für berufsbildende Schulen konzentriert sich daher auf die
Fragen
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• nach der Ausrichtung der grundständigen Lehrerausbildung (Gewerbelehrer, Handelsleh-
rer) an den neuen qualitativen Anforderungen,

• der Sicherung einer zufriedenstellenden pädagogischen und fachlichen Professionalität
bei den am Markt gewonnenen Fachkräften aus der betrieblichen Praxis und

• der Realisierung der zwingend erforderlichen Aktualisierung und Erweiterung der Berufs-
kompetenz von Lehrkräften über eine systematische Weiterbildung.

Für die grundständige Lehrerausbildung besteht eine Konzeption für die erste, zweite und
dritte Phase (Berufseingangsphase) der Lehrerbildung. Für diese Phasen gibt es kein hinrei-
chend abgestimmtes Curriculum – auch mit der Konsequenz von Doppelungen oder des
Auslassens von wichtigen Inhalten. Die große Spannweite der in den universitären Studien
erworbenen Kompetenzprofile führt in den Referendariaten häufiger zu Anschlussproblemen.
Die Frage einer systematischen Konzeptualisierung der "Ausbildungsvita" von Lehrkräften
berufsbildender Schulen wird derzeit im Rahmen des BLK-Modellversuchsprogramms "Ko-
operation der Lernorte in der Berufsbildung (KOLIBRI)"15 für den kaufmännischen Bereich
exemplarisch von der Universität Mannheim und dem beruflichen Seminar Karlsruhe erar-
beitet. In die gleiche Richtung zielt ein aktueller Reformansatz der Kultusministerkonferenz
zur Weiterentwicklung der Ausbildung von Lehrkräften für die beruflichen Schulen, der bei-
spielsweise eine Verzahnung von erster und zweiter Phase der Lehrerbildung durch schul-
praktische Studien während des Studiums vorsieht.

Für die Quer- und Seiteneinsteiger, die als Lehrkräfte für berufsbildende Schulen gewonnen
werden, kann kein einheitliches Konzept der Qualifizierung beschrieben werden; zu vielfältig
sind die unterschiedlichen Kompetenzen und Abschlüsse, die sie beim Eintritt in den Schul-
dienst bereits mitbringen. Bestimmte Mindeststandards an fachlicher und pädagogischer
Professionalität dürfen nicht unterschritten werden; diese Standards müssen sich hinsichtlich
des Nachqualifizierungsumfanges an den für die grundständige Lehrerausbildung formulier-
ten Niveaus orientieren, wobei der nachzuweisenden Berufserfahrung in nichtschulischen
Arbeitskontexten ein entsprechendes Gewicht einzuräumen ist. Die Kultusministerkonferenz
erarbeitet derzeit ein Konzept der "Neustrukturierung der Ausbildung zum Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen", das den vorgenannten Ansprüchen gerecht werden will.

Das BLK-Modellversuchsprogramm "Innovative Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer an
beruflichen Schulen (innovelle-bs)"16 erprobt in verschiedenen Untersuchungsfeldern innova-
tive Lehrerausbildung in der 2. Phase, die in die Überlegungen zur Erhöhung der Professio-
nalität der Lehrkräfte einbezogen werden können.

Empfehlung
Die Konzepte der grundständigen Lehrerausbildung müssen inhaltlich weiterentwi-
ckelt werden, damit die Nachwuchskräfte ein über die pädagogische Fachaufgabe
hinausreichendes Selbstkonzept erwerben und gleichzeitig mit Kompetenzen aus-
gestattet werden, die ihnen eine Mitarbeit in modernen Führungsstrukturen ermögli-
chen.

                                                
15  www.iwp.unisg.ch/kolibri/index.htm
16 www.innovelle-bs.de
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Die Lehrkräfte berufsbildender Schulen brauchen fachliche und kommunikative Kom-
petenzen, um an der Gestaltung der kontinuierlichen Innovations- und Fortentwick-
lungsprozesse produktiv partizipieren zu können. Es muss ein darauf bezogenes
Fortbildungsangebot entstehen. Für die Gewinnung von Lehrernachwuchs sind in
manchen Fächern Seiten- oder Direkteinsteiger regional und/oder temporär von gro-
ßer Bedeutung; es müssen Anforderungsprofile formuliert werden, um die pädagogi-
sche Professionalität zu sichern.

4.2.3 Personalmanagement

Im pädagogischen Bereich werden die beruflichen Schulen künftig ein höheres Maß an Diffe-
renzierung und Flexibilität bewältigen müssen, als dies heute bereits abgefordert wird. Damit
wird es notwendig, ein Personalkonzept zu realisieren, das wachsende Flexibilitäten zulässt.
Den Kern des Lehrkörpers werden weiterhin Lehrkräfte bilden, die als Landesbedienstete
(Beamte oder Angestellte) tätig sind. Ihr Einsatz garantiert in Zusammenarbeit mit weiteren
Lehrkräften insbesondere die Erfüllung der bildungspolitischen Ziele des Landes.  Darüber
hinaus wird künftig die Beschäftigung von Seiteneinsteigern aus der Wirtschaft in Voll- oder
Teilzeitbeschäftigungsverhältnissen notwendig, die besondere Fachqualifikationen vertreten,
temporäre Kapazitätslücken überbrücken oder über die Kernaufgaben hinausgehende An-
forderungen an berufsbildende Schulen abdecken. Für diesen Personenkreis sind in aller
Regel individuelle Vertragsverhältnisse zu gestalten.

Gewinnung und Einsatz von Lehrkräften berufsbildender Schulen sind derzeit geprägt von
der außerordentlichen Differenziertheit fachlicher Anforderungen, die in beruflichen Schulen
benötigt werden. Analog zu den allgemeinbildenden Schulbereichen liegt der Gewinnung der
Lehrkräfte berufsbildender Schulen ein Muster zu Grunde, dass ein grundständiges Univer-
sitätsstudium in zwei Fächern, ein daran anschließendes Referendariat und danach eine
kontinuierliche Weiterbildung umfasst. Dieses Muster hat sich bewährt. Es stellt eine hohe,
wissenschaftlich fundierte fachliche und pädagogische Qualität des Unterrichtes sicher, er-
laubt schnelle Reaktionen auf anstehende Innovationen, sichert den Status "Höherer Dienst"
des Lehrpersonals und trägt damit entscheidend dazu bei, dass der Arbeitsplatz Berufs-
schule ein Mindestmaß an wirtschaftlicher Attraktivität erreicht; gleichzeitig wird damit die
Forderung nach Gleichwertigkeit beruflicher und allgemeiner Bildung unterstützt.

Allerdings war es noch nie möglich, den benötigten Personalbestand berufsbildender Schu-
len vollständig nach dem beschriebenen Muster zu rekrutieren. Je nach lokaler Differenziert-
heit, aber auch wesentlich beeinflusst durch Konjunkturzyklen und die Lage auf dem freien
Arbeitsmarkt, war es schon immer notwendig, Lehrkräfte außerhalb des beschriebenen
Grundmusters zu gewinnen. Insbesondere im Bereich der Ingenieurqualifikationen werden
zeitweise sektoral und lokal mehr Lehrkräfte auf Sonderwegen gewonnen als im Standard-
verfahren. Hierbei wird zurecht der häufig eklatante Mangel an pädagogischer Professiona-
lität kritisiert; gleichzeitig gewinnen die beruflichen Schulen aber an Praxiserfahrung und da-
mit Offenheit zur Arbeitswelt hinzu - ein unschätzbarer Vorteil berufsbildender Schulen und
gleichzeitig ein unabdingbarer Qualitätsaspekt differenzierter Bildungsdienstleistung.

Ebenso tangiert die Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zu Dienstleistern in der be-
ruflichen Bildung die personalen Kompetenzen, die nunmehr für unterschiedliche Einsatzfel-
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der der beruflichen Aus- und Weiterbildung reichen müssen. Parallel werden neue Formen
der Arbeitszeit, die Einbindung des nichtpädagogischen Personals in den berufsbildenden
Schulen und der Umgang unterschiedlicher pädagogischer Beschäftigtengruppen mit unter-
schiedlichem Status erforderlich.

Empfehlung
Eigenständige berufsbildende Schulen brauchen ein flexibles Instrumentarium, mit
dem sie Lehrkräfte und Führungspersonal auch außerhalb des Beamtenverhältnisses
schnell und flexibel gewinnen können; dieses Instrumentarium muss weiter entwickelt
werden. Ein eigenverantwortlich zu bewirtschaftendes Personalkostenbudget ist ein
möglicher Ansatz.

Mit einer Öffnung und einer veränderten Trägerschaft von berufsbildenden Schulen
sind Möglichkeiten einer Anstellung Beschäftigter unterschiedlichen Status (unbefris-
tet und befristet Angestellte und Beamte) innerhalb einer Organisation ebenso wie
Modelle zur Abordnung von Landesbediensteten bzw. Überlassung von Lehrkräften
an eigenständige Organisationen zu prüfen.

4.2.4 Schulleitungskompetenz und Schulmanagement

Berufsbildende Schulen als regionale Partner in regionalen Berufsbildungsnetzwerken wer-
den sich in ihrer inneren Führungsstruktur von "Lehranstalten" herkömmlicher Prägung un-
terscheiden. Sie werden Führungs- und Kommunikationskonzepte entwickeln, die sich mit
Strukturen dieser Art im betrieblichen Sektor vergleichen lassen. Eine moderne Schule sollte
sich unter anderem durch ein hohes Schulethos, eine eigene Schulkultur, eine gute Kommu-
nikation und Zusammenarbeit, die Fähigkeit zur Selbstentwicklung und Selbstbeurteilung, ei-
ne Leistungsorientierung sowie eine der Schulgemeinschaft dienenden Ordnung und Diszip-
lin auszeichnen.17 Beschrieben ist damit eine andere Kultur der Führung, des Umgangs mit-
einander und des Gestaltens von Lernen und Lehren.

Dreh- und Angelpunkt bilden bei der Initiative zur Weiterentwicklung berufsbildender Schulen
und dem darauf bezogenen Veränderungsprozess die Schulleiterinnen und Schulleiter. Sie
verbinden die drei zentralen Handlungsfelder eigenständiger berufsbildender Schulen - die
Pädagogik, die Betriebswirtschaft und die Qualitätsentwicklung - durch ihr Führungsverhal-
ten. Ihnen wächst damit eine neue Rolle zu, die mit dem ursprünglichen Selbstkonzept - der
Schulleiter als Pädagoge oder die Schulleiterin als Pädagogin mit Verwaltungsaufgabe -
nicht mehr übereinstimmt. Die Schulleiterinnen und Schulleiter haben in der eigenständigen
Schule ein anderes Aufgabenprofil; es umfasst die Handlungsfelder

• eigenständige konzeptionelle Führung der Schule,
• Wahrnehmung der Rolle als Dienstvorgesetzte gegenüber den Kollegien,
• Personalmanagement und -entwicklung,
• Führungsverhalten, das die Gesamtleistung der Schule optimiert,
• eigenverantwortliches unternehmerisches Handeln,
• Vertretung der Schule nach innen (Personalvertretung) und außen (Betriebe, Schulträ-

ger),
                                                
17 vgl. Rolf Dubs, Qualitätsmanagement für Schulen, Basel 1998
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• Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems,
• Gestaltung des pädagogischen Rahmenkonzeptes der Schule,
• Gestaltung von Veränderungsprozessen.

Natürlich können Schulleiterinnen und Schulleiter nicht in allen der genannten Felder Fach-
experten in dem Sinne sein, dass sie die erforderlichen Prozeduren beherrschen. Sie sollten
aber über ein Einschätzungs- und Beurteilungsvermögen verfügen, das ihnen die Bewertung
von Zielen, Strategien und Ergebnissen erlaubt. Ein solches multidimensionales Kompetenz-
profil muss im Laufe einer Vita erworben werden. Es bedarf eines systematischen Qualifika-
tionsaufbaus - ansonsten wird die erforderliche Professionalität nicht erreicht werden kön-
nen. Hierzu reichen die derzeitigen Verfahren der Gewinnung des Führungskräftenachwuch-
ses möglicherweise nicht aus.

Empfehlung
Die Gewinnung von Führungskräften für eigenständige berufsbildende Schulen muss
ein nachhaltig angelegter Prozess von Kompetenzaufbau und Feedback sein, in den
"high potentials" bereits früh eingeschleust werden und der neben Weiterqualifizie-
rungsmodulen Erfahrungszeiten in verschiedenen Verantwortungen umfasst. Der
Kompetenzaufbau sollte systematisch in den genannten Kompetenzfeldern stattfin-
den.

Mit Blick auf die künftige Weiterentwicklung berufsbildender Schulen als Partner in
regionalen Bildungszentren sollten zur Gewinnung von Führungskräften auch Ziel-
gruppen mit nicht nur pädagogischer Qualifikation herangezogen werden, beispiels-
weise im Tätigkeitsfeld Verwaltung/Betriebswirtschaft.
Die Führungsrolle von Schulleiterinnen und Schulleiter als Dienstvorgesetzte muss
auch rechtlich institutionalisiert werden.

Eigenständige berufsbildende Schulen sollen ein verlässliches System von Leis-
tungsanreizen und Karriereoptionen erhalten, das für eine gezielte Personalentwick-
lung nutzbar und eng mit der Verbesserung der Qualifikationen und Kompetenzen
und der Leistung der Mitarbeiter/innen verknüpft ist. Wesentliches Element eines sol-
chen Personaleinsatz- und -entwicklungskonzeptes ist die Möglichkeit, Aufgaben -
auch Führungsaufgaben - zeitlich befristet zu übertragen und dieses entsprechend
bei der Vergütung zu berücksichtigen.

4.3. Rolle der berufsbildenden Schulen als kompetente Partner in regionalen Berufs-
bildungsnetzwerken

Im Hinblick auf einen effizienteren Einsatz unterschiedlicher Ressourcen ist die berufliche
Bildung organisatorisch und institutionell stärker in ihrem Zusammenhang von beruflicher
Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung zu organisieren. Eine Schaffung von Synergien
durch neue Formen und neue Intensitäten der Zusammenarbeit unterschiedlicher Institutio-
nen in Berufsbildungsnetzwerken wäre damit ebenfalls verbunden. Die Orientierung der be-
rufsbildenden Schulen und deren Organisation hängt von der ihr zugewiesenen Rolle als
Lernortpartner und Dienstleister ab.  Eine derartige Optimierung der Kooperation durchzieht
inzwischen die unterschiedlichen Ebenen. Dies reicht von den im Bündnis für Arbeit, Ausbil-
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dung und Wettbewerbsfähigkeit vereinbarten Ausbildungskonferenzen über Verbundsysteme
zur Verringerung der Jugendarbeitslosigkeit, der Einrichtung von durch Sozialpartnern,
Kammern und öffentlichen Institutionen getragenen Koordinierungsstellen zur Förderung der
Weiterbildung und Beschäftigung, die Förderung von Weiterbildungsverbünden bis zur en-
gen Abstimmung zwischen berufsbildenden Schulen und Betrieben.

Der Erfolg einer regionalen Qualifizierungsförderung sowohl in der beruflichen Erstausbil-
dung als auch der beruflichen Weiterbildung wird dabei wesentlich durch die beabsichtigten
Ziele, die Vereinbarungstiefe, Art und Umfang der Kooperationsfelder, die Anzahl der betei-
ligten Partner und die von ihnen eingebrachten Ressourcen sowie letztlich durch ein diesen
Elementen zugrunde liegendes Instrumentarium definiert.

Erfolgreiche Berufsbildungsnetzwerke bedürfen der Klärung der zu beteiligenden Institutio-
nen sowie unter diesen einer einvernehmlichen Zieldefinition. Bei der Formulierung von Zie-
len sollten zunächst die zu erreichenden Hauptziele benannt werden. Als beispielhaftes Mo-
dell können erste Ergebnisse des Modellversuchs ANUBA18 (im Rahmen des BLK-
Programms KOLIBRI) und die Erörterung der BLK-Fachtagung19 herangezogen werden, die
fünf Schritte zum Aufbau empfehlen:

• Stakeholder-Analyse
Bei der Stakeholder-Analyse werden die Betroffenen und Beteiligten in einem offenen
Prozess ausgewählt und eingebunden. Dabei wird davon ausgegangen, dass die offene
Auswahl sowohl der Erhöhung der Problemlösekapazitäten als auch der Legitimation
dient. Die offene Auswahl soll möglichst alle an der Berufsbildung Beteiligten als poten-
zielle Partner einbeziehen.

• Verhandlung des Handlungsrahmens
Im Handlungsrahmen ist der Zielbereich mit den Beteiligten auf der Basis einer Stär-
ken/Schwächenanalyse zu erstellen. Für alle Beteiligten ist bei der Präzisierung der Ziele
auch ein Kriterienrahmen zur Bewertung des Erreichten erforderlich.

• Management der (Teil-)Projekte
Zum Management der (Teil-)Projekte sind (Teil-)Netzwerke zu definieren und die Einbin-
dung bei der Bearbeitung von Teilen in das gesamte Netzwerk sicherzustellen.

• Organisation
Die Organisation beinhaltet die Einrichtung interorganisatorischer Gremien sowie ver-
bindliche Regelungen für Geschäftsführung, Kommunikation, Abstimmung und Konfliktlö-
sung.

• Evaluation des Netzwerkes.
Die Evaluation des Netzwerkes richtet sich sowohl auf Ergebnisse als auch den Prozess.

                                                
18    www.iwp.unisg.ch/kolibri/index.htm
19 Vgl. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 99, Kompetenzzentren in

regionalen Berufsbildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen. BLK-
Fachtagung am 3./4. Dezember 2001 in Lübeck.
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Als Voraussetzung für ein Funktionieren sind in Bezug auf die innere Struktur eines derarti-
gen Netzwerkes demnach klare Vereinbarungen zu treffen und Kooperationsstrukturen zu
institutionalisieren (z.B. Verträge). Diese betreffen

• die Verteilung der institutionellen Ressourcen für Aufgaben der Netzwerkentwicklung
• die strategische Festlegung der Leistungsangebote der beteiligten Institutionen in der

Region
• die Bildung permanenter Organisationseinheiten zum Aufbau von Kooperationsbezie-

hungen
• die Klärung der notwendigen Managementprozesse innerhalb des Netzwerkes
• die Rolle der berufsbildenden Schulen innerhalb des Netzwerkes und
• die Eindeutigkeit der Federführung durch eine Institution innerhalb des Netzwerks.

Empfehlung
Die in der Region vorhandenen Akteure der beruflichen Aus- und Weiterbildung soll-
ten ein regionales Berufsbildungsnetzwerk bilden und geeignete Instrumentarien, z.B.
Berufsbildungsdialoge zur quantitativen und qualitativen Gestaltung des Aus- und
Weiterbildungsangebots institutionalisieren. Zur Sicherung eines ausreichenden
Fachkräfteangebots muss ein institutionelles Instrumentarium zur quantitativen und
qualitativen Gestaltung des Ausbildungsangebots aufgebaut werden, das - frei von
Prioritäten der Tagespolitik - eine systematische Bestandsaufnahme zugrundelegt
und darauf basierend Ziele einer gemeinsamen regional abgestimmten Berufsbil-
dungspolitik definiert. Diese zielgerichtete Zusammenarbeit zwischen den jeweiligen
Akteuren (Gebietskörperschaften, Sozialpartner, Kammern, freien Bildungseinrich-
tungen) bezieht nunmehr auch die berufsbildenden Schulen, über bisherige Formen
der Lernortkooperation hinaus, ein.

Die inhaltlichen Ziele eines Berufsbildungsnetzwerks müssen in der Regionalanalyse
klar und eindeutig abgegrenzt werden, wobei vor allem der Arbeitsmarktkontext zu
berücksichtigen ist, um Fehldefinitionen von vornherein auszuschließen. Die berufs-
bildenden Schulen sollen im Kontext der unterschiedlichen Träger in verbindlicher
Form ihren jeweiligen Beitrag in den Bereichen Berufsvorbereitung, Berufsausbildung
und Weiterbildung festlegen.

Die Aufgabenwahrnehmung im Netzwerk muss sich an den vorhandenen Ressourcen
wie dem vorhandenen Qualifikationspotenzial, dem Angebot verfügbarer unterschied-
licher Bildungsgänge und deren möglicher Verknüpfung untereinander sowie den
derzeitigen Arbeitsmarktbedingungen orientieren. Zur aktiven Gestaltung der zukünf-
tigen regionalen Bedingungen müssen anschließend der Handlungsrahmen und dar-
aus folgende Optionen definiert werden.

Im Rahmen einer derartigen Netzwerkbildung sollten die Schwächen und Stärken al-
ler beteiligten Partner einander gegenübergestellt werden. Im Sinne einer effizienten
Aufgabenerfüllung sollte die Aufgabenzuweisung an die einzelne Institution auf ihren
jeweiligen Stärken und zukünftigen Entwicklungspotenzialen aufbauend erfolgen.
Damit können Doppelförderungen vermieden und bei konkurrierender Besetzung ein-
zelner Felder Synergiepotenziale gewonnen werden, die eine effiziente Nutzung der
sächlichen, personellen und finanziellen Ressourcen ermöglichen.
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5. Anlage 1: Reformansätze in den Ländern und Positionen der Sozialpartner zur
Weiterentwicklung berufsbildender Schulen

5.1. Reformansätze in einzelnen Ländern zur Weiterentwicklung berufsbildender
Schulen

Mit einer im März 2002 erschienen Synopse des ITB Bremen20 wird aufgezeigt, wie die Wei-
terentwicklung berufsbildender Schulen und anderer Träger beruflicher Aus- und Weiterbil-
dung zu beruflichen Kompetenzzentren in den einzelnen Bundesländern umgesetzt sowie
von Verbänden und Gewerkschaften eingeschätzt wird. Die Darstellung von internationalen
Beispielen erfolgt unter der Fragestellung, inwieweit die dort geplanten oder bereits umge-
setzten Bildungsreformen für die Modernisierungsdebatte in Deutschland von Bedeutung
sein können.

In der Synopse wird festgestellt, "...dass in den Bundesländern überwiegend Reformen ge-
plant oder umgesetzt werden, die für die berufsbildenden Schulen mehr Eigenständigkeit
und ein subsidiäres Weiterbildungsangebot vorsehen. Bis auf Schleswig-Holstein plant kein
weiteres Bundesland eine Veränderung der Rechtsform, jedoch streben bis auf Mecklen-
burg-Vorpommern alle Bundesländer  eine größere Selbstständigkeit für die berufsbildenden
Schulen hinsichtlich der Budgetierung sowie einer pädagogischen und curricularen Profilge-
bung an. Die Bundesländer Baden-Württemberg, Bremen, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen haben in Bezug auf die größere Eigenständigkeit Planungskonzepte vorgelegt.

In Österreich und in der Schweiz werden systemerhaltende Berufsbildungsreformen geplant
bzw. umgesetzt. Wenn die Reformen nach aktueller Sachlage umgesetzt werden, dann sind
in beiden Ländern die berufsbildenden Schulen gekennzeichnet durch einen niedrigeren
Grad an Autonomie und einen hohen Grad an Integration von Erstaus- und Weiterbildung.

In Dänemark und in den Niederlanden wurden systemverändernde Berufsbildungsreformen
umgesetzt. In beiden Ländern verfügen berufliche Schulzentren über einen hohen Grad an
Autonomie. Der Grad der Integration von Erstaus- und Weiterbildung ist in beiden Ländern
hoch.

In Schottland und England besitzen die further education colleges einen hohen Grad an Au-
tonomie, der Grad der Integration von Erstaus- und Weiterbildung ist ebenfalls hoch. Dabei
gilt es zu beachten, dass sowohl in Schottland als auch in England kein struktureller Unter-
schied zwischen beruflicher Ausbildung und Weiterbildung besteht."

Zusammenfassend wird von den Autoren festgestellt, dass mit der Förderung der Selbst-
ständigkeit berufsbildender Schulen Deutschland dem allgemeinen Trend der Berufsbil-
dungsreformen in anderen europäischen Nachbarländern folgt. Die geplanten Reformansät-
ze gehen jedoch weniger weit als die Reformen der europäischen Länder. Auch der von
Bund und Ländern in der BLK verabschiedete Bericht "Kompetenzzentren in regionalen Be-
rufsbildungsnetzwerken - Rolle und Beitrag der berufsbildenden Schulen" (Heft 92) sowie die
Empfehlungen des Berliner Memorandums und auch des Bündnisses für Arbeit, Ausbildung

                                                
20 Sabine Kurz: Die Entwicklung berufsbildender Schulen zu beruflichen Kompetenzzentren.

Hrsg: ITB Bremen, Bremen 2002, vgl. Anlage 2.
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und Wettbewerbsfähigkeit reichen deutlich über die dokumentierten Planungskonzepte der
Bundesländer hinaus.

In einer vom BMBF geförderten Studie "Berufsschulen auf dem Weg zu regionalen Kom-
petenzzentren? - Eine Bestandsaufnahme des Potenzials von Berufsschulen für ein
Engagement in neuen Tätigkeitsfeldern"21 wurden die förderlichen und hemmenden Be-
dingungen einer Ausweitung der Aktivitäten von berufsbildenden Schulen jenseits ihres ak-
tuellen Kerngeschäfts erkundet. Zusammenfassend wird von den Autoren u.a. festgestellt:
"... dass das zusätzliche Leistungsangebot der untersuchten Berufsschulen fachlich mit den
Kernaufgaben im Regelangebot korrespondiert ... Die zusätzlichen Leistungsangebote der
Berufsschulen werden teilweise auch von den Auszubildenden wahrgenommen bzw. speziell
für Auszubildende konzipiert und durchgeführt ... Die Adressaten des Zusatzangebots der
untersuchten Berufsschulen sind i.d.R. Erwerbstätige aus Unternehmen und Institutionen der
Region. Die Erwerbstätigen sind überwiegend in Klein- und Mittelbetrieben beschäftigt ...
Das Spektrum der nach dem AFG geförderten Maßnahmen steht nicht im Fokus der unter-
suchten Berufsschulen ... Die Leistungsangebote der untersuchten berufsbildenden Schulen
sind ... auf Nachfrage der Betriebe und Institutionen in der Region angeboten ... Für die Rea-
lisierung des zusätzlichen Leistungsangebots nutzen fast alle untersuchten Schulen den
"Rechtsrahmen" eines Fördervereins ... Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass die
Berufsschulen in ihrer Region mit unterschiedlichen Einrichtungen und Unternehmen koope-
rieren, die z.T. selbst auf dem Markt der Weiterbildung und Unternehmen aktiv sind ... Die
Fallstudien zeigen einen größeren Bedarf der Dynamisierung der schulbezogenen und recht-
lichen Rahmenbedingungen."

5.2. Positionen der Arbeitsgeberverbände zur Weiterentwicklung berufsbildender
Schulen

Durch den Ausbau einer größeren Eigenverantwortung und Dienstleistungsangebote für Be-
triebe und Auszubildende sehen die Arbeitgeberverbände Möglichkeiten zur Weiterentwick-
lung berufsbildender Schulen im Wettbewerb der regionalen Bildungszentren.

• BDA 1999: "Um ihre wichtige Rolle im dualen System auch künftig wahrnehmen zu kön-
nen, muss die Berufsschule flexibel und kooperativ auf den Qualifikationsbedarf der Be-
triebe und der Auszubildenden eingehen. Sie muss wie ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen geführt werden und zur Erfüllung ihrer Aufgaben in der Region über finan-
zielle, personelle und inhaltliche Spielräume verfügen."

• DIHK 2001: "Es bedarf einiger wichtiger Veränderungen, die bis in die Berufsschul-
struktur hinein reichen: Unverzichtbar ist es, die Berufsschulen von ihren stärksten büro-
kratischen Fesseln zu befreien. Die Berufsschulen sollen in Eigenregie über ihr Personal
entscheiden. Sie sollen ihre Ausstattung selbst bestimmen und über ihre Angebotspa-
lette mitentscheiden."

• KWB 2001: "Die beruflichen Schulen in Deutschland brauchen mehr Autonomie und
Gestaltungsspielräume, um ihren jeweiligen gesetzlichen Auftrag besser erfüllen zu

                                                
21 Dobischat, Düsseldorff, Euler, Roß, Schlausch, Wilbers: "Berufsschulen auf dem Weg zu regiona-

len Kompetenzzentren? - Eine Bestandsaufnahme des Potenzials von Berufsschulen für ein Enga-
gement in neuen Tätigkeitsfeldern", Sept. 2002, noch unveröffentlichtes Manuskript.
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können. Eine Ausweitung des Aufgabenspektrums der beruflichen Schulen auf alle Akti-
vitätsfelder der beruflichen Weiterbildung würde dagegen zu Lasten der dualen Be-
rufsausbildung gehen. Deshalb halten die im Kuratorium der deutschen Wirtschaft für
Berufsbildung zusammengeschlossenen Spitzenverbände die Forderung nach einer
Weiterentwicklung der beruflichen Schulen zu regionalen Kompetenzzentren weder für
sachgerecht noch für notwendig."

• Gemeinsame Erklärung von Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), Bundesverband
der Deutschen Industrie (BDI), Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA), Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK), Zentralverband
des Deutschen Handwerks (ZDH) vom 6.5.2002 zur Bildungspolitik: "Wirtschaftsmi-
nisterkonferenz und Spitzenverbände befürworten die Weiterentwicklung der berufsbil-
denden Schulen. Die Berufsschulen müssen ihre Rolle als Partner der Betriebe im dua-
len System spielen können. Dazu sind eine vorausschauende Rekrutierung des Lehr-
personals, die Einstellung von Quer- und Seiteneinsteigern in Mangelfächern sowie
stärker an den Bedürfnissen und Entwicklungen in der Arbeitswelt ausgerichtete Aus-
und Weiterbildung zwingend erforderlich. Zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit brauchen
sie auch mehr Autonomie und finanzielle Gestaltungsspielräume. Im Handwerk und
auch in anderen Wirtschaftsbereichen sollten die beruflichen Schulen nach fachlichen
und organisatorischen Gesichtspunkten in das im Aufbau befindliche Netzwerk von
Kompetenzzentren eingebunden werden, um den Einsatz öffentlicher Mittel zu optimie-
ren und mögliche Synergien auszuschöpfen. Dabei soll es zu einer qualitativen Verbes-
serung und nicht zu einer Beeinträchtigung bei der Erfüllung des originären Auftrags der
Berufsschule als Partner der ausbildenden Wirtschaft im Rahmen der dualen Ausbildung
kommen."

5.3. Positionen der Lehrerverbände zur Weiterentwicklung berufsbildender Schulen

Der Bundesverband der Lehrerinnen und Lehrer an beruflichen Schulen e.V. (BLBS)
verlieh u.a. auf seinem im Mai 2001 durchgeführten Berufsschultag der Forderung Nach-
druck, Berufsschulen unter Einbeziehung der beruflichen Fort- und Weiterbildung zu Kom-
petenzzentren der Region auszubauen.

Der Bundesverband der Lehrer an Wirtschaftsschulen e.V. (VLW) (Juli 2002) unterstützt
grundsätzlich die größere Selbständigkeit berufsbildender Schulen. Er stellt fest, dass durch
größere organisatorische, personelle und finanzielle Handlungsspielräume der beruflichen
Schulen als Kompetenzzentrum es möglich ist, schneller, sachbezogener und durch Einbe-
ziehung der Betroffenen vor Ort zu entscheiden. Berufliche Schulen als Kompetenzzentren
müssen sich mit anderen Beteiligten vernetzen. Das gilt für die Vollzeitschulformen ebenso
wie für die Erstausbildung im dual-kooperativen Berufsbildungssystem und auch für die
Weiterbildung. Dabei gilt, dass eine Kooperation auf der Ebenen gleichberechtigter Partner-
schaft als einzige langfristig tragbar ist.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) hat im März 2002 in einem Dis-
kussionspapier die Weiterentwicklung berufsbildender Schulen zur regionalen Berufsbil-
dungszentren im Grundsatz zustimmend beschlossen. Sie stellt fest, dass berufliche Weiter-
bildung für die beruflichen Schulen und für künftige regionale Berufsbildungszentren an Be-
deutung zunehmen, aber nicht zu ihrem zentralen Betätigungsfeld werden soll.
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6. Anlage 2: Die Entwicklung berufsbildender Schulen zu beruflichen Kompetenz-
zentren (Studie des ITB)
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Einführung 

Die Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) hat im Juni 

2001 einen Bericht über die beruflichen Schulen und ihre Rolle bei der Entwicklung von Kompetenz-

zentren in regionalen Berufsbildungsnetzwerken vorgelegt. Die dort formulierte Empfehlung, berufli-

che Schulen zu regionalen Kompetenzzentren in Netzwerken mit Kammern, Betrieben und Weiterbil-

dungsträgern weiterzuentwickeln, wurden im Rahmen der ‘Lübecker Konferenz’ Kompetenzzentren in 

regionalen Bildungsnetzwerken – Rolle und Beitrag der beruflichen Schulen im Dezember 2001 mit 

einer breiten Fachöffentlichkeit diskutiert (vgl. BLK-Bericht, Heft 99, 2002). 

In allen Bundesländern haben Diskussionen und Entwicklungsprozesse begonnen, wie sie im BLK-

Bericht (vgl. BLK-Bericht, Heft 92, 2001) zusammengestellt sind. 

Der Empfehlungen der Länder zu dem Beschluss Bündnisses für Arbeit, Ausbildung und Wettbe-

werbsfähigkeit kommt in diesem Zusammenhang eine wegweisende Bedeutung zu: 

Ziel sollte sein, die beruflichen Schulzentren, die überbetrieblichen Ausbildungsstätten der 
Wirtschaft sowie Bildungseinrichtungen vergleichbarer Funktion zu sogenannten regionalen 
Kompetenzzentren miteinander zu verbinden, um sowohl die Qualität der Bildungsangebote als 
auch die Wirtschaftlichkeit und damit eine Fortentwicklung des regionalen Bildungsangebotes 
zu verbessern. Bei gleichzeitiger inhaltlicher Spezialisierung der einzelnen Partner ist dadurch 
eine Verbesserung ihres Qualifizierungsangebotes in der Tiefe und ein erweitertes Dienstleis-
tungsangebot in der Breite möglich (Länderpositionen 2000, S. 7). 

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang das große Interesse seitens der berufsbildenden Schu-

len, ihrer Träger, der Schulverwaltungen und der Schulpolitik für die Entwicklungen von ‘vocational 

colleges’ in den europäischen Nachbarstaaten. Durchgängig wird in den ‘vocational colleges’ berufliche 

Bildung in ihrem Zusammenhang von beruflicher Erstausbildung und beruflicher Weiterbildung orga-

nisiert. In den ‘further education colleges’ (z. B. Großbritannien) ist darüber hinaus die curriculare und 

organisatorische Verknüpfung von Bildungsangeboten und –gängen zwischen den colleges und den 

Hochschulen von besonderem Interesse für die hiesige Diskussion. 

Mit der vorliegenden Synopse soll nachgezeichnet werden, wie die Weiterentwicklung berufsbildender 

Schulen und anderer Träger beruflicher Aus- und Weiterbildung zu beruflichen Kompetenzzentren in 

den einzelnen Bundesländern umgesetzt (Teil A) sowie von Verbänden und Gewerkschaften einge-

schätzt (Teil B) wird. Dies geschieht entlang folgender Leitfragen: 

— Welche Entwicklungsperspektiven gibt es für berufliche Kompetenzzentren? 

— Welche Planungs- und Umsetzungskonzepte für eine Weiterentwicklung sind angedacht? 

— Welche Projekte und Vorhaben werden derzeit aktuell durchgeführt? 

Die Darstellung von internationalen Beispielen erfolgt in Teil C der Synopse unter der Fragestellung, 

inwieweit die dort geplanten oder bereits umgesetzten Berufsbildungsreformen für die Modernisie-

rungsdebatte in Deutschland von Bedeutung sein können. Nationale Berufsbildungssysteme und ihre 

Reformierung sind mit Blick auf ihren historisch-kulturellen und gesellschaftlich-ökonomischen Kon-

text zu bewerten. Für diese Synopse wurden sowohl Länder ausgewählt, die Parallelen zum deutschen 

dualen System aufweisen als auch Länder, deren Berufsbildungssystem sich deutlich von diesem un-

terscheiden. Alle ausgewählten Länder haben umfassende Bildungsreformen durchgeführt oder pla-

nen entsprechende Umsetzungen. Folgende Aspekte werden dabei berücksichtigt: 
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— Wie stellt sich die Ausgangslage dar, die den Reformbedarf begründet? 

— Welche Umsetzungskonzepte für eine Weiterentwicklung sind angedacht? 

— Welche Erfahrungen wurden bislang gemacht? 

 

In einer Matrix werden die Reform- und Entwicklungskonzepte in Deutschland und in ausgewählten 

europäischen Nachbarländern zusammengefasst. Dabei wird unterschieden nach dem Grad der Integ-

ration von Erstaus- und Weiterbildung und nach der ‘Verfasstheit’ beruflicher Kompetenzzentren als 

‘Schule’ oder ‘außerschulische Institution’. 



 

A. Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern
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1 Baden-Württemberg 

Einen Arbeitsschwerpunkt in der laufenden Legislaturperiode setzt die Landesregierung in Baden-

Württemberg in die weitere konsequente Modernisierung des Bildungssystems. In Bezug auf die Be-

rufliche Bildung vereinbarten die Koalitionspartner: 

Die Landesregierung wird das duale System, die Berufsschulen und die betriebliche Ausbildung 
weiterentwickeln und optimieren mit dem Ziel der Sicherung des Arbeitskräftebedarfs. Wir 
streben unter Mitwirkung aller Beteiligten auch eine Lehrplanrevision und Möglichkeiten zu ei-
ner Modularisierung der Ausbildung an (Koalitionsvereinbarung, S. 9). 

Um die Leistungsfähigkeit des Berufsbildungssystems zu erhalten, wird in Baden-Württemberg dar-

über hinaus dem Bereich ‘Weiterbildung’ ein hoher Stellenwert beigemessen. 

Entwicklungsperspektiven für ‘berufliche Kompetenzzentren’ 

Die beruflichen Schulen in Baden-Württemberg sind derzeit in einer Phase der Neuorientierung. Die 

vergangenen Entwicklungszyklen waren von einer zunehmenden Differenzierung und der Debatte 

über Schlüsselqualifikationen gekennzeichnet. Die anstehende Entwicklungsphase bringt eine größere 

operative Selbständigkeit in Verwaltung und Organisation der beruflichen Schulen und die Konzentra-

tion auf Kompetenzerwerb in handlungsorientierten Unterrichtssituationen. Die Stärkung der Eigen-

ständigkeit richtet sich aus an der kontinuierlichen Verbesserung der von den beruflichen Schulen 

erbrachten Dienstleistung berufliche Bildung. Diese Entwicklung wird eine neue Balance der Rege-

lungsverantwortungen zwischen den verschiedenen Ebenen von Schule und Schulverwaltung mit sich 

bringen. 

Als Dienstleistungsunternehmen für Bildung sind 

die beruflichen Schulen des Landes mit ihrem differenzierten Bildungsangebot heute bereits auf 
dem Weg zu regionalen Kompetenzzentren für berufliche Bildung. … Bereits heute nutzen die 
beruflichen Schulen in Baden-Württemberg Gestaltungsräume etwa im Bereich der Unter-
richtsgestaltung, um zielgerichtet und flexibel auf regionale Gegebenheiten und Besonderheiten 
reagieren zu können (Würstle 2001/2002, S. 11). 

Als zentrale Kriterien bei einer Weiterentwicklung der beruflichen Schulen werden die verstärkte 

Kundenorientierung und die Abdeckung der regionalspezifischen Bildungsnachfrage angesehen (ebd.). 

Für die Entwicklung der beruflichen Schulen zu regionalen Dienstleistungszentren ist eine Änderung 

ihrer ‘Verfasstheit’ vorerst nicht vorgesehen. Berufliche Weiterbildung können die beruflichen Schulen 

über einen Förderverein anbieten. Insgesamt ist die berufliche Weiterbildung in Baden-Württemberg 

durch ein dichtes Netz von Fachschulen (Technikerschulen, Fachschulen für Betriebswirtschaft, die 

öffentlichen Meisterschulen sowie Akademien für handwerkliche Berufe) weitgehend ausgebaut. In 

Bezug auf die berufliche Weiterbildung verweist die Kultusministerin Frau Dr. Annette Schavan dar-

auf, dass es vorrangig um Kooperation und nicht um Bündelung geht: 

Es würde die Möglichkeiten beruflicher Schulen – auch im Sinne von Kompetenzzentren – wie 
auch ihrer jeweiligen Träger übersteigen, sollten sie alle erdenklichen Maßnahmen der Fort- 
und Weiterbildung bündeln. Vielmehr ist ein kreativer Wettbewerb zwischen den Anbietern ge-
fordert, wobei immer aus guten Gründen der Grundsatz der Subsidiarität staatlichen Handelns 
zu beachten ist. … Ich bin der Überzeugung, dass die vorhandenen rechtlichen Möglichkeiten 
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bei entsprechender Kooperationsbereitschaft noch besser genutzt werden könnten, wenn im 
weiten Bereich der beruflichen Bildung die angebotenen und noch anzubietenden Maßnahmen 
der verschiedenen vor Ort vorhandenen Träger besser miteinander verzahnt werden könnten 
(Schavan 2001). 

Planungs- und Umsetzungskonzepte 

Im Dezember 2000 hat das Kultusministerium in Baden-Württemberg in seinem Amtsblatt ‘Kultus 

und Unterricht’ ein Projekt zur ‘Stärkung der Eigenständigkeit beruflicher Schulen’ (STEBS) 

vorgestellt, das seit Mai 2001 mit 59 beruflichen Schulen erprobt wird. Durch die Ausweitung eigen-

ständiger Verantwortungs- und Handlungsbereiche beruflicher Schulen soll im Rahmen dieses Projek-

tes erprobt werden, wie die Qualität der Dienstleistung ‘berufliche Bildung’ nachhaltig verbessert wer-

den kann. STEBS wird den Schulen die hierfür notwendigen Freiräume in verschiedenen Bereichen 

der Schule ermöglichen. 

Die derzeit 66 STEBS-Schulen bearbeiten über 90 Schulprojekte in den vier Handlungsfeldern 

1. Schulorganisation 

z.B. Projekt Personalbudget, Projekt Schulentwicklungsprozess, Projekt Schularchitektur/Neue 

Lernkultur 

2. Schulprofil 

z.B. Projekt Duale Kooperation, Projekt Kooperationsprojekte 

3. Personalmanagement 

z.B. Projekt Teamentwicklung, Projekt Lehrergewinnungs- und Einstellungsverfahren, Projekt 

Lehrerfortbildungsbudget 

4. Qualitätsmanagement 

z.B. Projekt Erarbeitung eines QM-Konzeptes, Projekt Innere Evaluation, Projekt Pädagogi-

sches Konzept/Leitbild 

STEBS ist ein Projekt, das Erfahrungsprozesse zur Stärkung dezentraler Verantwortung initiiert, ohne 

bereits einen geschlossenen Entwicklungsansatz darzustellen. 

Die bisherigen Erfahrungen machen deutlich, dass die einzelnen Projekte aus STEBS, zu einem Ge-
samtkonzept zusammengeführt, einen Handlungsrahmen für berufliche Schulen in deutlich erweiter-
ter Eigenverantwortung darstellen können. Das auf STEBS aufbauende geplante Konzept "Operativ 
Eigenständige Schule" OES soll die schulischen Handlungsaktivitäten dabei in drei Sektoren gliedern: 

— Pädagogische und fachliche Erstverantwortung der beruflichen Schule im Rahmen der 
schulrechtlichen Vorgaben; 

— weitergehende betriebswirtschaftliche Eigenverantwortung in den Bereichen Personal und 
Sachausstattung; 

— Entwicklung und Sicherung der Qualität beruflicher Schulen (Qualitätsmanagement). 

i www.lbs-neu.bw.schule.de 

Würstle, Jochen: Visionen brauchen Freiräume. In:Magazin Schule 2001/2002, S. 11. 

Schavan, Interview zum Generalthema des 21. Deutschen Berufsschultages ‘Berufliche 

Schulen – Kompetenzzentren für die Region’, Mai 2001. 
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2 Bayern 

Ein Schwerpunktthema der bayerischen Staatsregierung in der laufenden Legislaturperiode (1998-

2003) ist das Thema ‘Bildung’. Die Staatsregierung hat mit dem Slogan ‘Für die Zukunft unserer Ju-

gend’ 1998 eine Bildungsoffensive gestartet, deren zentraler Teil eine innere Schulreform ist. Bestand-

teil dieser Schulreform ist – neben einer umfassenden Reformierung der drei Schularten Grund-, 

Haupt- und Realschule – eine Schulverwaltungsreform, von der jedoch die beruflichen Schulen ausge-

nommen sind. Mit Blick auf die zunehmende Globalisierung und den damit verbundenen Chancen 

und Herausforderung formuliert das Staatministerium für Kultus die Vorgaben für die zukünftige 

Bildungspolitik folgendermaßen: 

Wir müssen die Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten und Lebenswege der Zukunft berücksich-
tigen. Daher erziehen wir unsere Schülerinnen und Schüler zur Fähigkeit und Bereitschaft zu 
selbständigem und lebenslangem Lernen. Nur ein hohes Ausbildungsniveau an allen Schulen 
bereitet die Kinder und Jugendlichen am besten auf die Wissens- und Leistungsgesellschaft der 
Zukunft vor. Daher entwickeln wir alle Schularten zeitgemäß fort und legen Wert auf ein festes 
Grundwissen. Zum unverzichtbaren Rüstzeug der Zukunft gehören der selbstbewusste Umgang 
mit den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien und eine umfassende 
Fremdsprachenkenntnis. Deshalb müssen wir in der Schule vor allem die Medienkompetenz 
und die Fremdsprachenkenntnisse fördern. (Freller 2001a). 

Entwicklungsperspektiven für ‘berufliche Kompetenzzentren’ 

Der Bayerische Landtag hat am 05.04.2001 beschlossen (vgl. Bayerischer Landtag, 14. Wahlperiode, 

Drucksache 14/6379), im Zuge einer Organisationsreform berufliche Schulen zu beruflichen Kompe-

tenzzentren zusammenzufassen. Ziel dabei ist 

1. Die Eigenverantwortung der Berufsschulen [zu] stärken, damit diese im Sinne eines 
Dienstleisters kompetent und flexibel auf die Bedürfnisse der Betriebe in der Region reagieren 
können und 

2. die fachliche Kompetenz der Schulen nicht nur zu erhalten sondern zu stärken, weil auch in 
vielen Berufen die fachlichen Anforderungen steigen (Freller 2001, S. 2) 

Mit einer solchen Organisationsreform soll zum einen ein weiterer Zug in die Ballungszentren und 

damit der Ausdünnung des Berufsschulangebotes in strukturschwachen Gebieten entgegengewirkt 

werden. Zum anderen soll eine Doppelung von kostenintensiven Ausstattungen vermieden werden bei 

gleichzeitiger besserer Auslastung vorhandener Kapazitäten (vgl. Freller 2001 sowie Donhauser 2001). 

Berufliche Kompetenzzentren werden damit definiert als Bündelung von Kompetenz, die an bestimm-

ten Standorten in einer Region konzentriert ist. 

Planungs- und Umsetzungskonzepte 

Ein Konzept zur langfristigen strukturellen Fortentwicklung der Berufsschulorganisation wird zur Zeit 

von der Staatsregierung erarbeitet. Geplant ist, dass das Ministerium die Rahmenbedingungen setzt 

und Anregungen gibt, die Bezirksregierungen dagegen für die Umsetzung zuständig sind. 

Das Ministerium empfiehlt dafür folgende Grundsätze: 
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Es soll keine isolierten Entscheidungen der Schulaufsicht geben. Mit den kommunalen Auf-
wandsträgern, der ausbildenden Wirtschaft, der Arbeitsverwaltung und den Schulen vor Ort sol-
len Gespräche geführt und konsensfähige Lösungen gesucht werden. Regionalkonferenzen sol-
len dafür als Forum dienen. Angestrebt werden soll ein fairer Ausgleich zwischen benachbarten 
Schulen. Wichtiger als eine rasche Umsetzung sind zukunftsfähige Konzepte. Zeitnahe Ent-
scheidungen können und sollen aber getroffen werden, wenn entweder Konsens erzielt wurde 
oder durch den Rückgang der Ausbildungszahlen an einer betroffenen Schule dort eine Klassen-
bildung nicht mehr vertretbar ist (Freller 2001, S. 7) 

 

i 
 

 

www.stmukwk.bayern.de und www.bildungsoffensive-bayern.de 

Freller, Karl: Statement bei der Kreishandwerkerschaft Schwabach zum Thema 

‘Kompetenzzentren an Berufsschulen’ am 04.05.2001, S. 2. 

Freller, Karl: Grundsatzrede im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus 

am 17.11.2001 in Kissing. 

Donhauser, Heinz: Bayerns Berufsschulen zu Kompetenzzentren ausbauen, 25.06.2001. 
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3 Berlin 

Die Landesregierung von Berlin räumt auch in der laufenden Legislaturperiode (2001-2006) ihrer 

Bildungspolitik Priorität ein und hat ein umfassendes ‘Reformprogramm für die Berliner Schule’ ver-

einbart. Dazu wird in der Koalitionsvereinbarung formuliert: 

Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Die neuen 
Herausforderungen in der Wissensgesellschaft und Arbeitswelt erfordern Leistungsbereitschaft 
und das Engagement des Einzelnen. … Die Berliner Schule muss so ausgestattet sein, dass sie 
diesem Anspruch gerecht werden kann (Koalitionsvereinbarung SPD / PDS, Abschnitt 10 ‘Schu-
le’). 

Vorgesehen sind eine stärkere Profilbildung der Schulen, ihre Eigenständigkeit (bezogen auf Unter-

richtsgestaltung, Personalverantwortung und Neugestaltung der Arbeitszeit) sowie Qualitätsentwick-

lung und Evaluation. 

In der Legislaturperiode werden umgehend die rechtlichen und verwaltungsorganisatorischen 
Voraussetzungen geschaffen, um die Leitlinien einer erweiterten Selbständigkeit der Schulen 
umzusetzen (ebd.). 

Entwicklungsperspektiven für ‘berufliche Kompetenzzentren’ 

Das vereinbarte ‘Reformprogramm für die Berliner Schule’ bezieht die beruflichen Schulen ein. Auch 

für diese gilt, dass zukünftig die Schulkonferenz verantwortlich für pädagogische und organisatorische 

Grundentscheidungen ist und damit über das Schul- und Evaluationsprogramm, den Haushaltsplan 

sowie Maßnahmen der pädagogischen Gestaltungskompetenz entscheidet. Neu ist, dass in die Schul-

konferenz der beruflichen Schulen je ein Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer mit Stimmrecht 

aufgenommen werden kann (vgl. ebd.). 

Ziel der Reform beruflicher Schulen in Berlin ist die Verbindung von Aus- und Weiterbildung in regio-

nalen Berufsbildungszentren: 

Im regionalen Berufsbildungsdialog sollen sich die berufsbildenden Schulen als der Ort profilie-
ren können, an dem Berufsbildungsnetzwerke unterschiedlicher Trägerschaft ihre Kompetenzen 
bündeln und vielfache Formen der Erstausbildung und der Weiterbildung unter dem gemein-
samen Dach regionaler Berufsbildungszentren miteinander verknüpfen (ebd.). 

Diese sehr allgemeine Formulierung lässt offen, ob berufliche Schulen (auch ohne Gründung von För-

dervereinen) eigenständige berufliche Fort- und Weiterbildungsangebote machen können. 

Planungs- und Umsetzungskonzepte 

In Bearbeitung ist ein Projekt ‘Selbstständige Berufsbildende Schulen’, das sich an dem niedersächsi-

schen Konzept zur Reformierung beruflicher Schulen orientiert. 

i www.berlin.de 

Koalitionsvereinbarung SPD / PDS. 












































































































































































